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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung, anderer 
handwerksrechtlicher Vorschriften und des Berufsbildungsgesetzes 

A. Problem 

1. Die Handwerksordnung soll novelliert werden, damit sich das 
Handwerk dem wi rtschaftlichen Wandel und den technologi-
schen, institutionellen und rechtlichen Änderungen der Rah-
menbedingungen marktgerecht anpassen kann. 

Kern der Novellierung ist, im Interesse der Verbraucher und 
Handwerker die Möglichkeiten zur „Leistung aus einer Hand" 
zu bessern. 

Der Zugang zur Handwerksausübung soll erleichtert werden. 
Dabei ist am großen Befähigungsnachweis festzuhalten. Die 
Handwerksordnung soll für die Anforderungen des Europäi-
schen Binnenmarktes und des Europäischen Wirtschaftsraumes 
geöffnet werden. Für die Mitwirkung der Arbeitnehmer in der 
Selbstverwaltung des Handwerks sollen Verbesserungen 
geschaffen werden. Das Handwerksrecht soll an die daten-
schutzrechtlichen Erfordernisse angepaßt werden. 

Handwerksrechtliche Rechtsverordnungen müssen entspre-
chend angeglichen werden. 

2. Das Berufsbildungsgesetz ist an die Änderungen der Hand-
werksordnung anzupassen. 

B. Lösung 

Aus den Zielsetzungen ergeben sich folgende Schwerpunkte des 
Änderungsgesetzes: 

— Die Möglichkeiten der Handwerker zur „Leistung aus einer 
Hand" werden verbessert: 

Bei der Durchführung eines Auftrags soll der Handwerker auch 
Arbeiten in einem fremden Handwerk miterledigen dürfen, 
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wenn sie sein eigenes Leistungsangebot wirtschaftlich ergän-
zen. Das Betriebsleiterprivileg wird ausgeweitet, um wirtschaft-
lich zusammenhängende Handwerke ausüben zu können. Bei 
Nachweis der erforderlichen Kenntnisse wird die Möglichkeit 
vorgesehen, andere Handwerke ganz oder in Teilbereichen 
auszuüben. Durch eine erweiterte Definition wird die Möglich-
keit für eine Erweiterung der Zahl „verwandter" Handwerke 
geschaffen. 

Erleichterungen für den Zugang zur selbständigen Handwerks-
ausübung werden hinsichtlich der Meisterprüfung bei Zulas-
sungs- und Prüfungsanforderungen, der Anerkennung anderer 
Prüfungen und beim Prüfungsverfahren geregelt; das Ausnah-
mebewilligungsverfahren wird zugunsten der Antragsteller 
präzisiert. 

— Die Richtlinie der EG über die Anerkennung von Hochschuldi-
plomen und die zweite Richtlinie der EG über die Anerkennung 
beruflicher Befähigungsnachweise wird dadurch umgesetzt, 
daß ausländische Diplome, Bildungsabschlüsse und Zeiten der 
Berufstätigkeit berücksichtigt werden und der Zugang zur 
Handwerksausübung in den Gesundheitshandwerken eröffnet 
wird; es wird ermöglicht, daß ausländische Meisterprüfungen 
anerkannt werden können. 

— Die Rechte der Arbeitnehmer bei der Mitwirkung in der 
Selbstverwaltung des Handwerks werden verbessert. 

— Die erforderlichen bereichsspezifischen datenschutzrechtli-
chen Regelungen werden getroffen. 

— Das Berufsbildungsgesetz wird an die geänderten Vorschriften 
der Handwerksordnung angepaßt. 

C. Alternativen 

Keine 

D. Kosten 

Auswirkungen des Änderungsgesetzes auf Einnahmen und Aus-
gaben der Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden sind 
nicht zu erwarten. Das Gesetz wird keine Auswirkungen auf das 
Verbraucherpreisniveau haben. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung, anderer 
handwerksrechtlicher Vorschriften und des Berufsbildungsgesetzes 

Artikel 1 

Die Handwerksordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Dezember 1965 (BGBl. 
1966 I S. 1), zuletzt geändert durch [Artikel 57 Gesetz 
vom 27. April 1993 (BGBl. I S. 512)], wird wie folgt 
geändert: 

1. § 5 erhält folgende Fassung: 

„§ 5 

Wer ein Handwerk nach § 1 be treibt, kann 
hierbei auch Arbeiten in anderen Handwerken 
ausführen, wenn sie mit dem Leistungsangebot 
seines Handwerks technisch oder fachlich zusam-
menhängen oder es wirtschaftlich ergänzen." 

2. Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt: 

„§ 5a 

(1) Öffentliche Stellen, die in Verfahren auf 
Grund dieses Gesetzes zu beteiligen sind, können 
über das Ergebnis unterrichtet werden, soweit 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 
Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur 
für den Zweck verarbeiten oder nutzen, für dessen 
Erfüllung sie ihm übermittelt worden sind. 

(2) Handwerkskammern, Handwerksinnungen 
und Kreishandwerkerschaften dürfen sich gegen-
seitig, auch durch Übermittlung personenbezoge-
ner Daten, unterrichten, soweit dies zur Erfüllung 
ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist und 
soweit dieses Gesetz keine besonderen Vorschrif-
ten enthält." 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach den Wörtern „H and-
werker ihres Bezirks" die Wörter „nach Maß-
gabe der Anlage D Abschnitt I zu diesem 
Gesetz" eingefügt. 

b) Die Absätze 3 und 4 werden durch folgende 
Absätze 3 bis 7 ersetzt: 

„(3) Eine Einzelauskunft aus der H and-
werksrolle ist jedem zu erteilen, der ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft darlegt. Eine 
listenmäßige Übermittlung von Daten aus der 
Handwerksrolle an nicht-öffentliche Stellen ist 
unbeschadet des Absatzes 4 zulässig, wenn sie 
zur Erfüllung der Aufgaben der Handwerks-
kammer erforderlich ist oder wenn der Aus-
kunftbegehrende ein berechtigtes Interesse an 

 der Kenntnis der zu übermittelnden Daten 
glaubhaft darlegt und kein Grund zu der 
Annahme besteht, daß der Be troffene ein 
schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluß 
der Übermittlung hat. Ein solcher Grund  

besteht nicht, wenn Vor- und Familienname 
des Betriebsinhabers oder des gesetzlichen 
Vertreters oder des Bet riebsleiters oder des für 
die technische Leitung des Betriebes verant-
wortlichen persönlich haftenden Gesellschaf-
ters, die Firma, das ausgeübte Handwerk und 
die Anschrift der gewerblichen Niederlassung 
übermittelt werden. Die Übermittlung von 
Daten nach den Sätzen 2 und 3 ist nicht 
zulässig, wenn der Gewerbetreibende wider-
sprochen hat. Auf die Widerspruchsmöglich-
keit sind die Gewerbetreibenden vor der ersten 
Übermittlung schriftlich hinzuweisen. 

(4) Öffentlichen Stellen sind auf Ersuchen 
Daten aus der Handwerksrolle zu übermitteln, 
soweit die Kenntnis tatsächlicher oder rechtli-
cher Verhältnisse selbständiger Handwerker 
(§ 1 Abs. 1) zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist. 

(5) Der Empfänger darf die übermittelten 
Daten nur für den Zweck verarbeiten oder 
nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt 
werden. 

(6) Für das Verändern und Sperren der Daten 
in der Handwerksrolle gelten die Datenschutz-
gesetze der Länder. 

(7) Das Bundesministerium für Wi rtschaft 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, 
wie die Handwerksrolle zu führen ist." 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Der 
Bundesminister" durch die Wörter „Das Bun-
desministerium" und die Wörter „der wesent-
lichen Fertigkeiten und Kenntnisse des einen 
Handwerks die fachgerechte Ausübung des 
anderen Handwerks gewährleistet (verwandte 
Handwerke)" durch die Wörter „des einen 
Handwerks die fachgerechte Ausübung we-
sentlicher Tätigkeiten des anderen Handwerks 
ermöglicht (verwandte Handwerke)" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) In die Handwerksrolle wird ferner ein-
getragen, wer eine andere, der Meisterprüfung 
für die Ausübung des be treffenden Handwerks 
mindestens gleichwertige andere deutsche 
Prüfung erfolgreich abgelegt hat und die 
Gesellenprüfung in dem zu be treibenden 
Handwerk oder in einem mit diesem verwand-
ten Handwerk oder eine Abschlußprüfung in 
einem dem zu betreibenden Handwerk ent-
sprechenden anerkannten Ausbildungsberuf 
bestanden hat oder in dem zu be treibenden 

 



Drucksache 12/5918 
	

Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

Handwerk oder in einem mit diesem für ver-
wandt erklärten Handwerk mindestens drei 
Jahre praktisch tätig gewesen ist. Der 
Abschlußprüfung an einer deutschen Hoch-
schule gleichgestellt sind Diplome, die in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum erworben 
wurden und entsprechend der Richtlinie 
89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 
über eine allgemeine Regelung zur Anerken-
nung der Hochschuldiplome, die. eine minde-
stens dreijährige Berufsausbildung abschlie-
ßen (ABI. EG 1989 Nr. L 19 S. 16), anzuerken-
nen sind. Die Entscheidung, ob die Vorausset-
zungen für die Eintragung erfüllt sind, trifft die 
Handwerkskammer. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft kann durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
welche Prüfungen die Voraussetzungen des 
Satzes 1 erfüllen." 

c) In den Absätzen 4 und 5 werden jeweils die 
Wörter „den Voraussetzungen der Absätze 1, 
2, 3 oder 7 genügt" durch die Wörter „die 
Voraussetzungen für die Eintragung in die 
Handwerksrolle erfüllt" ersetzt. 

d) Nach Absatz 5 werden folgende neue 
Absätze 6 und 7 eingefügt: 

„ (6) Wer ein Handwerk nach § 1 be treibt, 
wird mit einem anderen, damit wirtschaftlich 
im Zusammenhang stehenden Gewerbe der 
Anlage A in die Handwerksrolle eingetragen, 
wenn der Betriebsleiter für dieses Gewerbe die 
Voraussetzungen für die Eintragung in die 
Handwerksrolle erfüllt. 

(7) In die Handwerksrolle wird eingetragen, 
wer eine Ausübungsberechtigung nach § 7 a 
besitzt. " 

e) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„ (7) Vertriebene und Spätaussiedler, die vor 
dem erstmaligen Verlassen ihrer Herkunftsge-
biete eine der Meisterprüfung gleichwertige 
Prüfung außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes bestanden haben, sind in die 
Handwerksrolle einzutragen. Satz 1 ist auf 
Vertriebene, die am 2. Oktober 1990 ihren 
ständigen Aufenthalt in dem in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Gebiet hatten, 
anzuwenden. " 

f) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden 
Absätze 8 und 9. 

5. Nach § 7 wird folgender neuer § 7 a eingeführt: 

„§ 7a 

(1) Wer ein Handwerk nach § 1 be treibt, erhält 
eine Ausübungsberechtigung für ein anderes 
Gewerbe der Anlage A oder für wesentliche 
Tätigkeiten dieses Gewerbes, wenn die hierfür 
erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten nach-
gewiesen sind. 

(2) Die Ausübungsberechtigung wird auf 
Antrag des Gewerbetreibenden von der höheren 
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Hand-
werkskammer erteilt. Im übrigen gelten die Vor-
schriften des § 8 Abs. 3 und 4 entsprechend." 

6. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 zweiter Halbsatz wird wie folgt 
gefaßt: 

„wenn die zur selbständigen Ausübung 
des von dem Antragsteller zu betreiben-
den Handwerks notwendigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten nachgewiesen sind; da-
bei sind auch seine bisherigen beruflichen 
Erfahrungen und Tätigkeiten zu berück-
sichtigen. " 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „wenn" 
die Wörter „ab dem Zeitpunkt der Antrag-
stellung" eingefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Die Ausnahmebewilligung wird auf 
Antrag des Gewerbetreibenden von der höhe-
ren Verwaltungsbehörde nach Anhörung der 
Handwerkskammer zu den Voraussetzungen 
der Absätze 1 und 2 und des § 1 Abs. 2 erteilt. 
Die Handwerkskammer kann eine Stellung-
nahme der fachlich zuständigen Innung oder 
Berufsvereinigung einholen, wenn der Antrag-
steller ausdrücklich zustimmt. Sie hat ihre 
Stellungnahme einzuholen, wenn der Antrag-
steller es verlangt." 

7. § 13 wird wie folgt geändert: 

Nach Absatz (4 wird folgender neuer Absatz 5 
angefügt: 

„ (5) Die nach Absatz 1 in der Handwerksrolle 
gelöschten Daten sind für weitere dreißig Jahre ab 
dem Zeitpunkt der Löschung in einer gesonderten 
Datei zu speichern. Eine Einzelauskunft aus die-
ser Datei ist jedem zu erteilen, der ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft darlegt, soweit der Be troffene 
kein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluß 
der Übermittlung hat. § 6 Abs. 4 bis 6 gilt 
entsprechend." 

8. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Die in der Handwerksrolle eingetrage-
nen oder in diese einzutragenden Gewerbe-
treibenden sind verpflichtet, die für die Prü-
fung der Eintragungsvoraussetzungen erfor-
derliche Auskunft über Art  und Umfang ihres 
Betriebes, über die Zahl der im Betrieb 
beschäftigten gelernten und ungelernten Per-
sonen und über handwerkliche Prüfungen des 
Betriebsinhabers und des Betriebsleiters sowie 
über die vertragliche und praktische Ausge-
staltung des Betriebsleiterverhältnisses zu ge-
ben. " 
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b) Es wird folgender neuer Absatz 4 angefügt: 

„(4) Sofern ein Gewerbetreibender ohne 
Angabe von Name und Anschrift unter einem 
Fernmeldeanschluß Handwerksleistungen an-
bietet und Anhaltspunkte dafür bestehen, daß 
er den selbständigen Betrieb eines Handwerks 
als stehendes Gewerbe entgegen den Vor-
schriften dieses Gesetzes ausübt, richtet sich 
die Erteilung von Auskünften über Name und 
Anschrift dieses am Fernmeldeverkehr Betei-
ligten nach den Vorschriften des Postverfas-
sungsgesetzes und des Gesetzes über Fe rn

-meldeanlagen. " 

9. § 19 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 19 

Die Handwerkskammer hat ein Verzeichnis zu 
führen, in welches die Inhaber handwerksähnli-
cher Betriebe nach Maßgabe der Anlage D 
Abschnitt II zu diesem Gesetz mit dem von ihnen 
betriebenen handwerksähnlichen Gewerbe oder 
bei Ausübung mehrerer handwerksähnlicher Ge-
werbe mit diesen Gewerben einzutragen sind. § 6 
Abs. 3 bis 7 gilt entsprechend." 

10. In § 20 wird die Angabe „ § 13 Abs. 1 bis 3" durch 
die Angabe „ § 13 Abs. 1 bis 3, 5" ersetzt. 

11. In § 21 Abs. 3 werden die Wörter „und das 
vierundzwanzigste Lebensjahr vollendet" gestri-
chen. 

12. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort  „Technischen" 
gestrichen und folgender Satz 2 eingefügt: 

„Der Abschlußprüfung an  einer deutschen 
Hochschule gleichgestellt sind Diplome, die in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft oder einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum erworben 
wurden und entsprechend der Richtlinie des 
Rates 89/48/EWG anzuerkennen sind." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„ (2) Die für die Berufsausbildung in einem 
Handwerk erforderliche fachliche Eignung ist 
auf Antrag durch die Handwerkskammer Per-
sonen zuzuerkennen, die eine anerkannte Prü-
fung einer Ausbildungsstätte oder vor einer 
Prüfungsbehörde bestanden haben, in der 
mindestens die gleichen Anforderungen ge-
stellt werden wie in der Meisterprüfung, und 
wenn sie in dem Handwerk, in dem ausgebil-
det werden soll, die Gesellenprüfung oder eine 
entsprechende Abschlußprüfung bestanden 
haben oder mindestens vier Jahre praktisch 
tätig gewesen sind. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft kann im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Wissen-
schaft nach Anhörung des Hauptausschusses 
des Bundesinstituts für Berufsbildung durch 
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf, bestimmen, welche 
Prüfungen nach Satz 1 den Anforderungen 
einer Meisterprüfung entsprechen." 

13. In § 27 Abs. 2, § 27a Abs. 1, § 37 Abs. 3 Satz 2, § 40 
Abs. 1 und 2, § 42 Abs. 2 Satz 1, § 42a Abs. 3 Satz 2 
werden jeweils die Wörter „des Bundesausschus-
ses für Berufsbildung" durch die Wörter „des 
Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufs-
bildung" ersetzt; in § 38 Abs. 1 Satz 3 werden die 
Wörter „Der Bundesausschuß für Berufsbildung" 
durch die Wörter „Der Hauptausschuß des Bun-
desinstituts für Berufsbildung" ersetzt. 

14. § 28 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 28 

(1) Die Handwerkskammer hat zur Regelung, 
Überwachung, Förderung und zum Nachweis der 
Berufsausbildung in anerkannten Ausbildungs-
berufen ein Verzeichnis der in ihrem Bezirk 
bestehenden Berufsausbildungsverhältnisse nach 
Maßgabe der Anlage D Abschnitt III zu diesem 
Gesetz einzurichten und zu führen (Lehrlings-
rolle). Die Eintragung ist für den Lehrling (Auszu-
bildenden) gebührenfrei. 

(2) Die nach Absatz 1 gespeicherten Daten 
dürfen an  öffentliche und nicht-öffentliche Stellen 
übermittelt werden, soweit dies zu den in Absatz 1 
genannten Zwecken erforderlich ist. Werden 
Daten an nicht-öffentliche Stellen übermittelt, so 
ist der Be troffene hiervon zu benachrichtigen, es 
sei denn, daß er von der Übermittlung auf andere 
Weise Kenntnis erlangt. 

(3) Der Empfänger darf die übermittelten Daten 
nur für den Zweck verarbeiten oder nutzen, zu 
dessen Erfüllung sie ihm übermittelt werden. Bei 
Übermittlungen an nicht-öffentliche Stellen hat 
die übermittelnde Stelle den Empfänger hiervon 
zu unterrichten. 

(4) Für das Verändern und Sperren der Daten in 
der Lehrlingsrolle gelten die Datenschutzgesetze 
der Länder. 

(5) Die Eintragungen sind am Ende des Kalen-
derjahres, in dem das Berufsausbildungsverhält-
nis beendet wird, in der Lehrlingsrolle zu 
löschen. 

(6) Die nach Absatz 5 gelöschten Daten sind in 
einer gesonderten Datei zu speichern, solange 
und soweit dies für den Nachweis der Berufsaus-
bildung erforderlich ist, höchstens jedoch fünfzig 
Jahre. Die Übermittlung von Daten ist nur unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 2 zulässig. 

(7) Die Handwerkskammer darf Daten aus dem 
Berufsausbildungsvertrag, die nicht nach Ab-
satz 1 oder Absatz 6 gespeichert sind, nur für die in 
Absatz 1 genannten Zwecke sowie in den Fällen 
des § 5 Abs. 2 Berufsbildungsförderungsgesetz in 
Verbindung mit § 74 Berufsbildungsgesetz über-
mitteln. " 

15. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Hand-
werker" die Wörter „oder Betriebsleiter, 
die die Voraussetzungen für die Eintra- 
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gung in die Handwerksrolle erfüllen, " ein-
gefügt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Mitglieder und die Stellvertreter wer-
den längstens für fünf Jahre berufen." 

b) In Absatz 3 wird Satz 2 wie folgt gefaßt: 

„Die Arbeitnehmer müssen die Gesellenprü-
fung in dem Handwerk, für das der Prüfungs-
ausschuß errichtet ist, oder eine entsprechende 
Abschlußprüfung in einem anerkannten Aus-
bildungsberuf nach § 25 Berufsbildungsgesetz 
bestanden haben und handwerklich tätig sein. 
Ausländische Arbeitnehmer, die keine Gesel-
lenprüfung abgelegt haben, können in den 
Prüfungsausschuß berufen werden, wenn sie 
sachkundig und für die Mitwirkung im Prü-
fungswesen geeignet sind."  

c) In Absatz 4 wird Satz 1 gestrichen. 

16. In § 37 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten 
der Berufstätigkeit werden dabei berücksich-
tigt. " 

17. § 42a Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die §§ 23 a, 24 und 41 a sowie die Vorschriften 
des Dritten Abschnitts gelten entsprechend." 

18. In § 43 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Gesellen" die Wörter „und der anderen Arbeit-
nehmer mit einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung" eingefügt. 

19. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird der Satzteil nach dem Strich-
punkt wie folgt gefaßt: 

„der Prüfling hat in vier selbständigen Prü-
fungsteilen darzutun, ob er die in seinem 
Handwerk gebräuchlichen Arbeiten meister-
haft verrichten kann (Teil I), die erforderlichen 
fachtheoretischen Kenntnisse (Teil II), die 
erforderlichen bet riebswirtschaftlichen, kauf-
männischen und rechtlichen Kenntnisse 
(Teil III) sowie die erforderlichen berufs- und 
arbeitspädagogischen Kenntnisse (Teil IV) 
besitzt. " 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Der Prüfling ist von der Ablegung der 
Teile III und IV der Meisterprüfung befreit, 
wenn er die Meisterprüfung in einem anderen 
Handwerk bestanden hat; er ist auf Antrag von 
der Ablegung der Prüfung in gleichartigen 
Prüfungsfächern durch den Meisterprüfungs-
ausschuß zu befreien, wenn er die Meisterprü-
fung in einem anderen Handwerk bestanden 
hat. Prüflinge, die andere deutsche staatliche 
oder staatlich anerkannte Prüfungen mit Erfolg 
abgelegt haben, sind auf Antrag durch den 
Meisterprüfungsausschuß von einzelnen Tei-
len der Meisterprüfung zu befreien, wenn bei 
diesen Prüfungen mindestens die gleichen 
Anforderungen gestellt werden wie in der 

Meisterprüfung. Der Abschlußprüfung an ei-
ner deutschen Hochschule gleichgestellt sind 
Diplome, die in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
erworben wurden und entsprechend der Richt-
linie 89/48/EWG über eine allgemeine Rege-
lung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, 
die eine mindestens dreijährige Berufsausbil-
dung abschließen, anzuerkennen sind. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft kann im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates bestim-
men, welche Prüfungen nach Satz 2 den Anfor-
derungen einer Meisterprüfung entsprechen 
und das Ausmaß der Befreiung regeln." 

c) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Der Prüfling ist auf Antrag durch den 
Meisterprüfungsausschuß von der Ablegung 
der Prüfung in Teil IV der Meisterprüfung zu 
befreien, wenn er eine nach dem Berufsbil-
dungsgesetz, dem Seemannsgesetz oder dem 
Bundesbeamtengesetz geregelte Prüfung be-
standen hat, deren Anforderungen den in 
Teil IV der Meisterprüfung geregelten Anfor-
derungen entsprechen. " 

20. In § 47 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „auf die 
Dauer von drei Jahren" durch die Wörter „und die 
Stellvertreter für längstens fünf Jahre" ersetzt. 

21. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Mitglieder und die Stellvertreter sollen 
das vierundzwanzigste Lebensjahr vollendet 
haben." 

b) In Absatz 4 werden nach den Wörtern „abge-
legt hat" die Wörter „oder das Recht zum 
Ausbilden von Lehrlingen besitzt" eingefügt. 

c) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) § 34 Abs. 6 Satz 1 und Absatz 7 gelten 
entsprechend. " 

22. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer 
eine Gesellenprüfung oder eine entspre-
chende Abschlußprüfung in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf bestanden hat und in 
dem Handwerk, in dem er die Meisterprüfung 
ablegen will, oder in einem mit diesem ver-
wandten Handwerk oder in einem entspre-
chenden Beruf eine mehrjährige Tätigkeit aus-
geübt hat oder zum Ausbilden von Lehrlingen 
in dem Handwerk, in dem er die Meisterprü-
fung ablegen will, fachlich geeignet ist. Für die 
Zeit der Berufstätigkeit dürfen nicht mehr als 
drei Jahre gefordert werden. Eine Berufstätig-
keit ist nicht erforderlich, wenn der Prüfling 
bereits eine Meisterprüfung oder eine entspre- 
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chende Prüfung nach dem Berufsbildungsge-
setz abgelegt hat."  

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Der erfolgreiche Abschluß einer Fach-
schule ist mit einem Jahr auf die Berufstätigkeit 
anzurechnen." 

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden in Nummer 1 die Wörter 
„mehr als" und „bis auf drei Jahre" gestri-
chen, nach Nummer 2 der Punkt durch 
einen Beistrich ersetzt und folgende Num-
mer 3 angefügt: 

„3. unter besonderer Berücksichtigung 
ausländischer Bildungsabschlüsse 
und Zeiten der Berufstätigkeit von den 
Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 
ganz oder teilweise befreien." 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Handwerkskammer kann eine Stel-
lungnahme des Meisterprüfungsausschus-
ses einholen." 

e) Die Absätze 3 bis 6 werden Absätze 2 bis 5. 

23. In § 50 Satz 2 werden die Wörter „und die Höhe 
der Prüfungsgebühren werden" durch das Wort 
„wird" ersetzt. 

24. Nach § 50 wird folgender neuer § 50a ange-
fügt: 

„§ 50a 

Das Bundesministerium für Wirtschaft kann im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erworbene 
Prüfungszeugnisse den entsprechenden Zeugnis-
sen über das Bestehen einer deutschen Meister-
prüfung gleichstellen, wenn an  den Bildungsgang 
und in den Prüfungen gleichwertige Anforderun-
gen gestellt werden."  

25. In § 51 wird das Wort „Bezeichnung" durch das 
Wort „Ausbildungsbezeichnung" ersetzt. 

26. § 52 Abs. 2 Satz 2 wird durch folgende Sätze 2 und 
3 ersetzt: 

„Der Innungsbezirk hat sich mindestens mit einer 
kreisfreien Stadt oder einem Landkreis zu decken. 
Die Handwerkskammer kann unter den Voraus-
setzungen des Satzes 1 eine andere Abgrenzung 
zulassen." 

27. § 67 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Zur Förderung der Berufsbildung ist ein Aus-
schuß zu bilden." 

28. § 69 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird das Wort „Ersatzmänner" 
durch das Wort „Stellvertreter" und werden 

die Wörter „Behinderung oder" durch die 
Wörter „Verhinderung oder" ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird folgender neuer Satz 3 ange-
fügt: 

„Die Mitglieder des Gesellenausschusses sind, 
soweit es zur ordnungsgemäßen Durchführung 
der ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 
erforderlich ist und wichtige betriebliche 
Belange nicht entgegenstehen, von ihrer 
beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des 
Arbeitsentgelts freizustellen." 

29.In § 71 Abs. 1 wird die Nummer 1 gestrichen und 
werden die Nummern 2 bis 4 die Nummern 1 
bis 3. 

30.Nach § 71 wird folgender neuer § 71 a einge-
fügt: 

„§ 71a 

Eine kurzzeitige Arbeitslosigkeit läßt das Wahl-
recht nach den §§ 70, 71 unberührt, wenn diese 
zum Zeitpunkt der Wahl nicht länger als drei 
Monate besteht." 

31.In § 72 wird folgender neuer Satz 2 angefügt: 

„Im Falle eintretender Arbeitslosigkeit behalten 
sie ihr Amt bis zum Ende der Wahlzeit." 

32. § 73 wird wie folgt geändert: 

a) An Absatz 1 werden folgende neue Sätze 2 und 
3 angefügt: 

„Zu den Kosten des Gesellenausschusses zäh-
len auch die anteiligen Lohn- und Lohnneben-
kosten, die dem Arbeitgeber durch die Frei-
stellung der Mitglieder des Gesellenausschus-
ses von ihrer beruflichen Tätigkeit entstehen. 
Diese Kosten sind dem Arbeitgeber auf Antrag 
von der Innung zu erstatten." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 
eingefügt: 

„ (3) Soweit die Handwerksinnung ihre Bei-
träge nach dem Gewerbesteuermeßbetrag, 
Gewerbekapital, Gewerbeertrag oder Gewinn 
aus Gewerbebetrieb bemißt, gilt § 113 Abs. 2 
Satz 4 bis 7." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

33. In § 79 Abs. 1 wird folgender neuer Satz 2 
angefügt: 

„Für mehrere Bundesländer kann ein gemeinsa-
mer Landesinnungsverband gebildet werden." 

34. § 80 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

„Im Falle eines gemeinsamen Landesinnungs-
verbandes nach § 79 Abs. 1 Satz 2 ist die 
Genehmigung durch die für den Sitz des L an

-

desinnungsverbandes zuständige oberste L an
-desbehörde im Einvernehmen mit den betei-

ligten obersten Landesbehörden zu erteilen." 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4. 
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35. In § 83 Abs. 1 Nr. 3 wird die Angabe „§§ 62" durch 
die Angabe „§§ 59, 62" ersetzt. 

36. In § 90 Abs. 2 wird nach dem Wort „Gesellen" das 
Wort „und" durch einen Beistrich ersetzt und 
werden die Wörter „andere Arbeitnehmer mit 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung und 
die"  eingefügt. 

37. § 91 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 9 wird folgende neue Num-
mer 10 eingefügt: 

„10. die Formgestaltung im Handwerk zu för-
dern,". 

b) Nummer 12 erhält folgende Fassung: 

„12. Die Maßnahmen zur Unterstützung not-
leidender Handwerker sowie Gesellen 
und anderer Arbeitnehmer mit einer 
abgeschlossenen Berufsausbildung zu 
treffen oder zu unterstützen." 

c) Die bisherigen Nummern 10 bis 12 werden die 
Nummern 11 bis 13. 

38. § 93 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort 
„Gesellen" die Wörter „oder andere Arbeit-
nehmer mit einer abgeschlossenen Berufsaus-
bildung" eingefügt. 

b) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Zuwahl der sachverständigen Personen, 
die auf das Drittel der Gesellen und anderer 
Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen Be-
rufsausbildung anzurechnen sind, erfolgt auf 
Vorschlag der Mehrheit dieser Gruppe." 

39. In § 94 Satz 2 werden nach der Angabe „ § 66 
Abs. 4" das Wort  „und" durch einen Beistrich 
ersetzt und nach der Angabe „69 Abs. 4" die 
Wörter „und § 73 Abs. 1" eingefügt. 

40. § 97 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird Buchstabe d gestrichen. 

b) In Nummer 2 Buchstabe b werden die Wörter 
„und die deutsche Staatsangehörigkeit besit-
zen" gestrichen. 

41. § 98 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 98 

(1) Berechtigt zur Wahl der Vertreter der Arbeit-
nehmer in der Handwerkskammer sind die Gesel-
len und die weiteren Arbeitnehmer mit abge-
schlossener Berufsausbildung, sofern sie am Tag 
der Wahl volljährig sind und in einem H and-
werksbetrieb oder einem handwerksähnlichen 
Betrieb beschäftigt sind. § 96 Abs. 2 und 3 findet 
Anwendung. 

(2) Kurzzeitig bestehende Arbeitslosigkeit läßt 
das Wahlrecht unberührt, wenn diese zum Zeit-
punkt der Wahl nicht länger als drei Monate 
besteht. " 

42. § 99 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 99 

Wählbar zum Vertreter der Arbeitnehmer in der 
Vollversammlung sind die wahlberechtigten Ar-
beitnehmer im Sinne von § 90 Abs. 2, sofern sie 

1. am Wahltag volljährig sind, 

2. eine Gesellenprüfung oder eine andere Ab-
schlußprüfung abgelegt haben oder, wenn sie 
in einem handwerksähnlichen Betrieb be-
schäftigt sind, nicht nur vorübergehend mit 
Arbeiten betraut sind, die gewöhnlich nur von 
Gesellen oder einem Arbeitnehmer ausgeführt 
werden der einen Berufsabschluß hat."  

43. § 101 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Gegen die Rechtsgültigkeit der Wahl 
kann jeder Wahlberechtigte innerhalb von 
einem Monat nach der Bekanntgabe des Wahl-
ergebnisses Einspruch erheben; der Einspruch 
eines selbständigen Handwerkers oder Inha-
bers eines handwerksähnlichen Gewerbes 
kann sich nur gegen die Wahl der Vertreter des 
selbständigen Handwerks und des hand-
werksähnlichen Gewerbes, der Einspruch 
eines Gesellen oder anderen Arbeitnehmers 
mit einer abgeschlossenen Berufsbildung nur 
gegen die Wahl der Vertreter der Arbeitneh-
mer richten. " 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „vier 
Wochen" durch die Wörter „einem Monat" 
ersetzt. 

44. In § 103 Abs. 3 wird folgender neuer Satz 2 
angefügt: 

„Im Falle der Arbeitslosigkeit behalten sie das 
Amt bis zum Ende der Wahlzeit." 

45. § 105 Abs. 2 Nr. 9 wird wie folgt gefaßt: 

„9. die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der 
Jahresrechnung sowie über die Übertragung 
der Prüfung auf eine unabhängige Einrich-
tung außerhalb der Handwerkskammer,". 

46. § 106 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

„5. die Prüfung und Abnahme der Jahresrech-
nung und die Entscheidung darüber, durch 
welche unabhängige Stelle die Jahres-
rechnung geprüft werden soll,". 

b) Nach Nummer 6 wird folgende neue Num-
mer 6 a eingefügt: 

„6 a. die Beteiligung an  Gesellschaften des 
privaten und öffentlichen Rechts,". 

47. § 108 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 4 werden wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Vollversammlung wählt aus ihrer 
Mitte den Vorstand. Ein Drittel der Mitglieder 
müssen Gesellen oder andere Arbeitnehmer 
mit abgeschlossener Berufsausbildung sein. 
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(2) Der Vorstand besteht nach näherer 
Bestimmung der Satzung aus dem Vorsitzen-
den (Präsidenten), zwei Stellvertretern (Vize-
präsidenten), von denen einer Geselle oder ein 
anderer Arbeitnehmer mit abgeschlossener 
Berufsausbildung sein muß, und einer weite-
ren Zahl von Mitgliedern. 

(3) Der Präsident wird von der Vollversamm-
lung mit absoluter Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder gewählt. Fällt die 
Mehrzahl der Stimmen nicht auf eine Person, 
so findet eine engere Wahl zwischen den 
beiden Personen statt, welche die meisten 
Stimmen erhalten haben. 

(4) Die Wahl der Vizepräsidenten darf nicht 
gegen die Mehrheit der Stimmen der Gruppe, 
der sie angehören, erfolgen. Erfolgt in zwei 
Wahlgängen keine Entscheidung, so entschei-
det ab dem dritten Wahlgang die Stimmen-
mehrheit der jeweils be troffenen Gruppe. Glei-
ches gilt für die Wahl der weiteren Mitglieder 
des Vorstandes. " 

Die bisherigen Absätze 3 
Absätze 5 und 6. 

48. § 113 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 
eingefügt: 

„(2) Als Beiträge erhebt die Handwerkskam-
mer Grundbeiträge und Zusatzbeiträge. Au-
ßerdem kann sie Sonderbeiträge erheben. Die 
Beiträge können nach der Leistungskraft der 
Kammerzugehörigen gestaffelt werden. So-
weit die Handwerkskammer Beiträge nach 
dem Gewerbesteuermeßbetrag, Gewerbeka-
pital, Gewerbeertrag oder Gewinn aus Gewer-
bebetrieb bemißt, richtet sich die Erteilung von 
Auskünften über die für die Beitragsbemes-
sung erforderlichen Daten durch die Finanzbe-
hörden nach § 31 der Abgabenordnung. Die 
übermittelten Daten dürfen nur für Zwecke der 
Beitragsfestsetzung gespeichert und genutzt 
werden. Die Kammerzugehörigen sind ver-
pflichtet, der Handwerkskammer Auskunft 
über die zur Festsetzung der Beiträge erforder-
lichen Grundlagen zu erteilen. Die H and-
werkskammer ist berechtigt, die sich hierauf 
beziehenden Geschäftsunterlagen einzuse-
hen. " 

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden 
Absätze 3 und 4. 

c) In Absatz 3 Satz 3 werden nach dem Wort 
„Beitragseinziehung" die Wörter „und Bei-
tragsbeitreibung" eingefügt. 

49. § 117 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 
Nr. 1 kann mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtau-
send Deutsche Mark, die Ordnungswidrigkeit 
nach Absatz 1 Nr. 2 kann mit einer Geldbuße bis 
zu zehntausend Deutsche Mark geahndet wer-
den. " 

50. § 118 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

„2. entgegen § 17 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2, 
§ 111 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2 oder 
§ 113 Abs. 2 Satz 6, auch in Verbindung mit 
§ 

 
73 Abs. 2, eine Auskunft nicht, nicht richtig 

oder nicht vollständig erteilt, Unterlagen 
nicht vorlegt oder das Be treten von Grund-
stücken oder Geschäftsräumen oder die Vor-
nahme von Prüfungen oder Besichtigungen 
nicht duldet. " 

51. Nach § 118 wird folgender neuer § 118a ange-
fügt: 

„§ 118a 

Die zuständige Behörde unterrichtet die zustän-
dige Handwerkskammer über die Einleitung von 
und die abschließende Entscheidung in Verfah-
ren wegen Ordnungswidrigkeiten nach § § 117, 
118. Gleiches gilt für Verfahren wegen Ordnungs-
widrigkeiten nach dem Gesetz zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 29. Januar 1982, zuletzt geändert 
durch Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet E Nr. 3 des 
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 in Ver-
bindung mit Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Sep-
tember 1990 (BGBl. 1990 II S. 885, 1038) in seiner 
jeweils geltenden Fassung, soweit Gegenstand 
des Verfahrens eine handwerkliche Tätigkeit 
ist."  

52. § 122 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „bis zum Ablauf von fünf Jah-
ren nach Inkrafttreten des Gesetzes oder 
der Rechtsverordnung" werden gestri-
chen; 

bb) Nach den Wörtern „abgelegt haben" wer-
den die Wörter „oder das Recht zum Aus-
bilden von Lehrlingen besitzen" einge-
fügt. 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

c) Die Absätze 4 und 5 werden Absätze 3 und 4. 

53. Nach § 127 werden die Wörter 

„VIERTER ABSCHNITT 

Berlin-Klausel und Inkrafttreten" 

und § 128 gestrichen. § 129 wird § 128. 

54. Die Anlage C wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden nach den Wörtern 
„der Mitglieder" die Wörter „der Vollver-
sammlung" eingefügt. 

b) In § 1 wird die Angabe „ § 98 Abs. 2" durch die 
Angabe „§ 98" ersetzt. 

c) § 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „ § 98 
Abs. 2" durch die Angabe „§ 98" ersetzt. 

bb) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „ § 98 
Abs. 2" durch die Angabe „§ 98" ersetzt. 

b) und 4 werden 
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cc) In Absatz 3 werden nach den Wörtern 
„Erfüllung ihres Amtes „  die Wörter „sowie 
zur Verschwiegenheit über die ihnen bei 
ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewor-
denen Tatsachen, insbesondere über alle 
dem Wahlgeheimnis unterliegenden An-
gelegenheiten" eingefügt und die Wörter 
„durch Handschlag" gestrichen. 

dd) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aaa) Die Wörter „durch Handschlag" wer-
den gestrichen. 

bbb) Die Angabe „§ 98 Abs. 2" wird durch 
die Angabe „§ 98" ersetzt. 

ee) Absatz 9 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Arbeitnehmer sind, soweit es zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der ih-
nen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben 
erforderlich ist und wichtige betriebliche 
Belange nicht entgegenstehen, von ihrer 
beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des 
Arbeitsentgelts gemäß § 69 Abs. 4 Satz 3 
freizustellen. " 

d) § 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 Satz 1 und 2 wird jeweils die 
Angabe: 

„§ 98 Abs. 2" durch die Angabe „§ 98" 
ersetzt. 

bb) In Absatz 6 werden nach dem Wort „Ge 
selle " die Wörter „oder ein anderer Arbeit-
nehmer mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung" eingefügt. 

e) In § 6 Abs. 2 Nr. 5 wird das Wort „weibliche" 
gestrichen. 

f) § 8 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Ge-
sellen" die Wörter „und anderen Arbeit-
nehmer mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung" eingefügt. 

bb) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„In gleicher Weise sind für jedes einzelne 
Mitglied zwei Stellvertreter deutlich zu 
bezeichnen, so daß zweifelsfrei hervor-
geht, wer als Mitglied und wer als erster 
oder zweiter Stellvertreter vorgeschlagen 
wird." 

cc) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Ge-
sellen" die Wörter „und anderen Arbeit-
nehmer mit abgeschlossener Berufsausbil-
dung" eingefügt. 

dd) In Absatz 4 Satz 1 und 2 wird jeweils das 
Wort „Vertrauensmann" durch das Wort 
„Vertrauensperson" ersetzt. 

g) § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 Buchstabe b werden nach 
dem Wort „Gesellen" die Wörter „und 

anderen Arbeitnehmern mit abgeschlosse

-

ner Berufsausbildung" eingefügt. 

bb) Nummer 3 Buchstabe b wird wie folgt 
gefaßt: 

„b) bei den Gesellen und anderen Arbeit-
nehmern mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung, die die Voraussetzungen 
für die Wahlberechtigung (§ 98) erfül-
len. " 

h)§ 11 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 wird das Wort „Vertrauens-
leute" durch das Wort „Vertrauensperso-
nen" ersetzt. 

bb) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ (3) Die Vertrauenspersonen der Wahl-
vorschläge sind über Ort, Zeit und Gegen-
stand der Sitzung zu benachrichtigen." 

i) § 12 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 
Satz 1, Absatz 4 Satz 1 und 2 werden 
jeweils 

aaa) die Wörter „Die Wählerliste" durch 
die Wörter „Das Wahlverzeichnis", 

bbb) die Wörter „die Wählerliste" durch 
die Wörter „das Wahlverzeichnis", 

ccc) die Wörter „der Wählerliste" durch 
die Wörter „dem Wahlverzeichnis" 
ersetzt. 

bb) An Absatz 2 Satz 2 werden folgende 
Sätze 3 und 4 angefügt: 

„Innerhalb der Auslegungsfrist ist das 
Anfertigen von Auszügen aus dem Wäh-
lerverzeichnis durch Wahlberechtigte zu-
lässig, soweit dies im Zusammenhang mit 
der Prüfung des Wahlrechts einzelner 
bestimmter Personen steht. Die Auszüge 
dürfen nur für diesen Zweck verwendet 
und unbeteiligten Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden." 

cc) Es wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„ (8) Das Wählerverzeichnis ist bis zum 
Wahltag fortzuführen. " 

j) § 13 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 13 

(1)Die ihr Wahlrecht wahrnehmenden 
Gesellen und Arbeitnehmer mit abgeschlosse-
ner Berufsausbildung weisen dem Abstim-
mungsvorstand ihre Wahlberechtigung durch 
eine die Unterschrift des Betriebsrates, soweit 
dieser in Betrieben vorhanden ist, in allen 
übrigen Betrieben durch eine die Unterschrift 
des Betriebsinhabers oder seines gesetzlichen 
Vertreters tragende Bescheinigung (Wahlbe-
rechtigungsschein) nach. 

(2)Wählen kann nur, wer sich durch eine 
solche Bescheinigung als Wahlberechtigter 

 



Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 	Drucksache 12/5918 

legitimiert oder wer von kurzzeitiger Arbeits-
losigkeit (§ 98) betroffen ist. Diese ist dem 
Abstimmungsvorstand durch Vorlage einer 
Bescheinigung des Arbeitsamtes nachzuwei-
sen." 

o) Die Anlage wird wie folgt gefaßt: 

„Anlage 
zur Wahlordnung für die Wahlen 

der Mitglieder der Vollversammlung 
der Handwerkskammer 

k) In § 15 wird die Angabe „§ 98 Abs. 2" durch die 
Angabe „ § 98" ersetzt. 

1) § 16 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „der 
Wahlmänner" gestrichen und nach dem 
Wort „Gesellen" die Wörter „und anderen 
Arbeitnehmer mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung" eingefügt. 

bb) In Absatz 4 werden die Wörter „durch 
Handschlag" gestrichen. 

cc) Absatz 9 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Der stimmberechtigte Arbeitnehmer 
übergibt dem Abstimmungsvorsteher zu-
nächst den Wahlberechtigungsschein und 
alsdann den Umschlag mit dem Stimmzet-
tel, den dieser nach Prüfung des Wahlbe-
rechtigungsscheins ungeöffnet sofort in 
die Wahlurne legt." 

dd) Absatz 15 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Wahlberechtigungsscheine hat der 
Abstimmungsvorsteher einzubehalten." 

m) § 17 wird wie folgt geändert: 

aa) In Absatz 6 Satz 2 werden die Wörter 
„Wahlausweise der Wahlmänner" durch 
die Wörter „Wahlberechtigungsscheine 
der Arbeitnehmer" ersetzt. 

bb) Absatz 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) Das Wählerverzeichnis wird dem 
Wahlleiter übergeben." 

n) Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 

„§ 17a 

(1) Das Wählerverzeichnis, die Wahlberech-
tigungsscheine und sonstigen Wahlunterlagen 
sind so zu verwahren, daß sie gegen Einsicht-
nahme durch Unbefugte geschützt sind. 

(2) Nach der Wahl sind die in Absatz 1 
genannten Unterlagen bis zur Unanfechtbar-
keit der Wahl aufzubewahren und danach zu 
vernichten. 

(3) Auskünfte aus den in Absatz 1 genannten 
Unterlagen dürfen nur Behörden, Gerichten 
und sonstigen öffentlichen Stellen und nur 
dann erteilt werden, wenn diese die Auskünfte 
zur Erfüllung von Aufgaben benötigen, die 
sich auf die Vorbereitung, Durchführung oder 
Überprüfung der Wahl sowie die Verfolgung 
von Wahlstraftaten, Wahlprüfungsangelegen-
heiten oder auf wahlstatistische Arbeiten 
beziehen. 

Wahlberechtigungsschein zur Vornahme 
der Wahl der Arbeitnehmermitglieder 

der Vollversammlung 
der Handwerkskammer 

(§ 13 Abs. 1 der Wahlordnung für die Wahlen 
der Mitglieder der Handwerkskammern) 

Der Inhaber dieses Wahlberechtigungsschei

-

nes 

Herr/Frau 	  Arbeitnehmer(in) 
wohnhaft in PLZ, 	, Ort, 	  
Str.   Str.-Nr.   
hat eine abgeschlossene Berufsausbildung und 
ist/war bis zum   als Mitarbei-
ter(in) im Unternehmen (Name des Untemeh

-

mens) 
	PLZ, 	 Ort, 	  
Str. 	  Str.-Nr. 	 beschäf

-

tigt. 

Sie/er ist berechtigt, das Stimmrecht zur Wahl 
der Arbeitnehmermitglieder der Vollver-
sammlung der Handwerkskammer 
	 auszuüben. 
	 , den 	 19 	 

*) 

*) Unterschrift des Betriebsrates, soweit dieser in den Betrie-
ben vorhanden ist, in allen übrigen Betrieben des Be-
triebsinhabers oder seines gesetzlichen Vertreters (§ 13 
Abs. 1 der Wahlordnung). Im Falle der Arbeitslosigkeit 
kann der Wahlberechtigungsschein auch durch das 
Arbeitsamt ausgestellt werden." 

55. Nach Anlage C wird folgende neue Anlage D 
angefügt: 

„Anlage D 
zu dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks 

(Handwerksordnung) 

Art der personenbezogenen Daten  in  der 
Handwerksrolle, in dem Verzeichnis 

der Inhaber handwerksähnlicher Betriebe 
und in der Lehrlingsrolle 

I. In der Handwerksrolle dürfen folgende perso

-

nenbezogene Daten gespeichert werden: 

1. bei natürlichen Personen 

a) Vor- und Familienname, Geburtsname, 
Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit 
des Betriebsinhabers, bei nicht voll 
geschäftsfähigen Personen auch der 
Vor- und Familienname des gesetzli-
chen Vertreters; im Fa lle des § 4 Abs. 2 
der Handwerksordnung sind auch Vor-  
und Familienname, Geburtsdatum und 
Staatsangehörigkeit des Bet riebsleiters 
sowie die für ihn in Betracht kommen-
den Angaben nach Buchstabe e einzu-
tragen; 
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b) die Firma, wenn der selbständige Hand-
werker eine Firma führt, die sich auf den 
Handwerksbetrieb bezieht; 

c) Ort und Straße der gewerblichen Nie-
derlassung; 

d) das zu betreibende Handwerk oder bei 
Ausübung mehrerer Handwerke diese 
Handwerke; 

e) die Bezeichnung der Rechtsvorschrif-
ten, nach denen der selbständige H and-
werker die Voraussetzungen für die 
Eintragung in die Handwerksrolle er-
füllt und in dem zu be treibenden Hand-
werk zur Ausbildung von Lehrlingen 
befugt ist; hat der selbständige Hand-
werker die zur Ausübung des zu betrei-
benden Handwerks notwendigen 
Kenntnisse und Fertigkeiten durch eine 
Prüfung nachgewiesen, so sind auch 
Art , Ort und Zeitpunkt dieser Prüfung 
sowie die Stelle, vor der die Prüfung 
abgelegt wurde, einzutragen; 

f) der Zeitpunkt der Eintragung in die 
Handwerksrolle; 

2. bei juristischen Personen 

a) die Firma oder der Name der juristi-
schen Person sowie Ort und Straße der 
gewerblichen Niederlassung; 

b) Vor- und Familienname, Geburtsdatum 
und Staatsangehörigkeit der gesetzli-
chen Vertreter; 

c) das zu betreibende Handwerk oder bei 
Ausübung mehrerer Handwerke diese 
Handwerke; 

d) Vor- und Familienname, Geburtsdatum 
und Staatsangehörigkeit des Betriebs-
leiters sowie die für ihn in Be tracht 
kommenden Angaben nach Nummer 1 
Buchstabe e; 

e) der Zeitpunkt der Eintragung in die 
Handwerksrolle; 

3. bei Personengesellschaften 

a) bei Personenhandelsgesellschaften die 
Firma, bei Gesellschaften des Bürgerli-
chen Rechts die Bezeichnung, unter der 
sie das Handwerk be treiben, sowie der 
Ort und die Straße der gewerblichen 
Niederlassung; 

b) Vor- und Familienname, Geburtsdatum 
und Staatsangehörigkeit des für die 
technische Leitung des Betriebes ver-
antwortlichen persönlich haftenden Ge-
sellschafters, Angaben über eine Ver-
tretungsbefugnis und die für ihn in 
Be tracht kommenden Angaben nach 
Nummer 1 Buchstabe e; 

c) Vor- und Familienname, Geburtsdatum 
und Staatsangehörigkeit der übrigen 

Gesellschafter, Angaben über eine Ver-
tretungsbefugnis und die für sie in 
Betracht kommenden Angaben nach 
Nummer 1 Buchstabe e; 

d) das zu betreibende Handwerk oder bei 
Ausübung mehrerer Handwerke diese 
Handwerke; 

e) der Zeitpunkt der Eintragung in die 
Handwerksrolle; 

4. bei handwerklichen Nebenbetrieben 

a) Angaben über den Inhaber des Neben-
betriebes in entsprechender Anwen-
dung der Nummer 1 Buchstabe a bis c, 
Nummer 2 Buchstabe a und b und 
Nummer 3 Buchstabe a und c; 

b) das zu be treibende Handwerk oder bei 
Ausübung mehrerer Handwerke diese 
Handwerke; 

c) Bezeichnung oder Firma und Gegen-
stand sowie Ort und Straße der gewerb-
lichen Niederlassung des Unterneh-
mens, mit dem der Nebenbetrieb ver-
bunden ist; 

d) Bezeichnung oder Firma sowie Ort und 
Straße der gewerblichen Niederlassung 
des Nebenbetriebes; 

e) Vor- und Familienname, Geburtsdatum 
und Staatsangehörigkeit des Leiters des 
Nebenbetriebes und die für ihn in 
Betracht kommenden Angaben nach 
Nummer 1 Buchstabe e; 

f) der Zeitpunkt der Eintragung in die 
Handwerksrolle. 

II. Abschnitt I gilt entsprechend für das Ver-
zeichnis der Inhaber handwerksähnlicher 
Betriebe. Dieses Verzeichnis braucht nicht die 
gleichen Angaben wie die Handwerksrolle zu 
enthalten. Mindestinhalt sind die wesentli-
chen betrieblichen Verhältnisse einschließ-
lich der wichtigsten persönlichen Daten des 
Betriebsinhabers. 

III. In der Lehrlingsrolle dürfen folgende perso-
nenbezogene Daten gespeichert werden: 

1. Bei den Ausbildenden 

a) die in der Handwerksrolle eingetragen 
sind: 

Die Eintragungen in der Handwerks-
rolle, soweit sie für die Zwecke der 
Führung der Lehrlingsrolle erforderlich 
sind, 

b) die nicht in der Handwerksrolle einge-
tragen sind: 

Die der Eintragung nach Abschnitt I 1 a 
entsprechenden Daten mit Ausnahme 
der Daten zum Betriebsleiter zum Zeit-
punkt der Eintragung in die H and-
werksrolle und der Angaben zu Ab- 
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schnitt I 1 e, soweit sie für die Zwecke 
der Lehrlingsrolle erforderlich sind. 

2. Bei den Ausbildern 

Familienname, Geburtsname, Vorname, 
Geschlecht, Geburtsdatum, Art der fachli-
chen Eignung. 

3. Bei den Auszubildenden 

a) beim Lehrling: 

Familienname, Geburtsname, Vor-
name, Geschlecht, Geburtsdatum, 
Staatsangehörigkeit, Schulbildung, 
Schulabschluß, Abgangsklasse, 

b) erforderlichenfalls bei gesetzlichen 
Vertretern: 

Familienname, Vorname und An-
schrift. 

4. Beim Ausbildungsverhältnis 

Ausbildungsberuf, Ausbildungszeit, Pro-
bezeit, Anschrift der Ausbildungsstätte, 
wenn diese vom Betriebssitz abweicht." 

56. In § 1 Abs. 3, § 7 Abs. 2, § 9 Satz 1, § 10 Abs. 2 
Satz 2, § 18 Abs. 3, § 22 Abs. 2, § 25 Abs. 1, § 27 
Abs. 2, § 27 a Abs. 1, § 27 b Satz 2, § 37 Abs. 3 
Satz 2, § 40 Abs. 1 und 2, § 42 Abs. 2, § 42a Abs. 3 
Satz 2, § 45, § 85 Abs. 2 Satz 2 werden jeweils 

a) die Wörter „Der Bundesminister" durch die 
Wörter „Das Bundesministerium", 

b) die Wörter „der Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium", 

c) die Wörter „dem Bundesminister", durch die 
Wörter „dem Bundesministerium", 

d) die Wörter „den Bundesminister" durch die 
Wörter „das Bundesministerium" ersetzt. 

57. In § 1 Abs. 3 zweiter Teilsatz und § 18 Abs. 3 
zweiter Teilsatz wird jeweils das Wo rt  „ er" durch 
das Wort „es" ersetzt. 

Artikel 2 

Die Verordnung über gemeinsame Anforderungen 
in der Meisterprüfung im Handwerk vom 12. Dezem-
ber 1972 (BGBl. I S. 2381) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 wird nach den Wörtern „umfaßt 
folgende" das Wort „selbständige" eingefügt. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Die Meisterprüfung ist insgesamt bestan-
den, wenn in jedem der vier Prüfungsteile im 
rechnerischen Durchschnitt ausreichende Prü-
fungsergebnisse erbracht und die für das Beste-
hen der einzelnen Teile vorgeschriebenen Min-
destvoraussetzungen erfüllt sind." 

b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 
eingefügt: 

„(3) Über das Bestehen der Prüfungsteile ist 
ein Zeugnis zu erteilen, aus dem die Prüfungs-
note hervorgehen muß. Das Zeugnis über das 
Bestehen der Meisterprüfung insgesamt ist nach 
Ablegung des letzten Prüfungsteiles von dem 
zuletzt tätig werdenden Meisterprüfungsaus-
schuß zu erteilen." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

3. In § 4 Abs. 1 Nr. 3 werden die Wörter „Rechts- und 
Sozialwesen" durch die Wörter „Grundzüge des 
Rechts- und Sozialwesens" ersetzt. 

Artikel 3 

§ 3 der EWG[/EWR]-Handwerk-Verordnung, die 
zuletzt durch [Artikel 58 des Gesetzes vom 27. April 
1993 (BGBl. I S. 512)] geändert worden ist, erhält 
folgende Fassung: 

„§ 3 

(1) Die Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die 
Handwerksrolle (§ 7 Abs. 3 Handwerksordnung) ist 
einem Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft oder eines 
anderen Vertragstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum für ein Gewerbe der 
Nummern 89, 90, 91, [93] und 94 der Anlage A zur 
Handwerksordnung außer in den Fällen des § 8 Abs. 1 
der Handwerksordnung zu erteilen, wenn der Antrag-
steller ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonsti-
gen Befähigungsnachweis besitzt, das oder der nach 
der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 
über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerken-
nung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergän-
zung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 
S. 25) anzuerkennen ist. 

(2) Die Anerkennung kann unter den in Artikel 4 in 
der Richtlinie 92/51/EWG aufgeführten Vorausset-
zungen davon abhängig gemacht werden, daß gemäß 
Artikel 4 Abs. 1 Buchstabe a der Richtlinie 92/51/EWG 
Berufserfahrung nachgewiesen oder gemäß Artikel 4 
Abs. 1 Buchstabe b der Richtlinie 92/51/EWG ein 
Anpassungslehrgang absolviert oder eine Eignungs-
prüfung abgelegt wird. 

(3) Die Entscheidung über die Anerkennung trifft 
die höhere Verwaltungsbehörde. Sie kann die Durch-
führung von Anpassungslehrgängen und Eignungs-
prüfungen regeln. Die mit Begründung versehene 
Entscheidung über den Antrag muß spätestens vier 
Monate nach der Vorlage der vollständigen Unterla-
gen des Antragstellers ergehen." 

Artikel 4 

(1) Die auf Artikel 2 beruhenden Teile der Verord-
nung über gemeinsame Anforderungen in der Mei-
sterprüfung im Handwerk können auf Grund der 
Ermächtigung des § 45 Nr. 2 der Handwerksordnung 
durch Rechtsverordnung geändert werden. 

(2) Die auf Artikel 3 beruhenden Teile der 
EWG [/EWR] -Handwerk-Verordnung können auf 
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Grund der Ermächtigung des § 9 der Handwerksord-
nung durch Rechtsverordnung geändert werden. 

Artikel 5 

Das Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 
(BGBl. I S. 1112), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398) wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 21 Abs. 1 und 2, § 28 Abs. 3, § 29 Abs. 1, § 40 
Abs. 3 Satz 2, § 43 Abs. 1 und 2, § 46 Abs. 2 Satz 1, 
§ 47 Abs. 3 Satz 2, § 76 Abs. 2, § 77 Abs. 5, § 80 
Abs. 2, § 81 Abs. 4, § 82 Abs. 2, § 95 Abs. 4, § 96 
Abs. 2 werden die Wörter „des Bundesausschusses 
für Berufsbildung" durch die Wörter „des Ständi-
gen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung" ersetzt. 

2. In § 41 Satz 2 werden die Wörter „der Bundesaus-
schuß für Berufsbildung" durch die Wörter „der 
Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung " ersetzt. 

3. In § 97 Satz 3 werden die Wörter „der Bundesaus-
schuß für Berufsbildung" durch die Wörter „der 
Ständige Ausschuß des Bundesinstituts für Berufs-
bildung" ersetzt. 

4. In § 37 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „für drei" 
durch die Wörter „längstens für fünf" ersetzt. 

5. § 112 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 112 

Europaklausel 

(1) Die Anerkennung der Befähigungsnachweise 
von Angehörigen eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft oder eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum erfolgt in den Fällen des 
§ 40 Abs. 2, § 76 Abs. 1, § 77 Abs. 1 und 4, § 80 
Abs. 1, § 81 Abs. 3, § 94 Abs. 1, § 95 Abs. 3 nach der 
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 
1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerken-
nung der Hochschuldiplome, die eine mindestens 
dreijährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG 
1989 Nr. L 19 S. 16) und der Richtlinie 92/51/EWG 
des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite 

Bonn, den 20. Oktober 1993 

Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 
Hans-Ulrich Klose und Fraktion 
Dr. Hermann Otto Solms und Fraktion 

allgemeine Regelung zur Anerkennung berufli-
cher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur 
Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25). 

(2) Die Anerkennung kann unter den in Artikel 4 
der in Absatz 1 genannten Richtlinien aufgeführten 
Voraussetzungen davon abhängig gemacht wer-
den, daß gemäß Artikel 4 Abs. 1 Buchstabe a dieser 
Richtlinien Berufserfahrung nachgewiesen oder 
gemäß Artikel 4 Abs. 1 Buchstabe b dieser Richt-
linien ein Anpassungslehrgang absolviert oder 
eine Eignungsprüfung abgelegt wird. 

(3) Die Entscheidung über die Anerkennung trifft 
die zuständige Stelle. Sie kann die Durchführung 
von Anpassungslehrgängen und Eignungsprüfun-
gen regeln. Die mit Begründung versehene Ent-
scheidung über den Antrag muß spätestens vier 
Monate nach Vorlage der vollständigen Unterla-
gen des Antragstellers ergehen." 

Artikel 6 

Übergangsvorschriften 

Verfahren zur Wahl zur Vollversammlung von 
Handwerkskammern, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes begonnen worden sind, sind nach den bis-
herigen Vorschriften zu Ende zu führen, wenn zwi-
schen der Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen und dem Wahltag nicht mehr als vier 
Monate liegen. 

Artikel 7 

Neubekanntmachung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft kann den 
Wortlaut der Handwerksordnung in der vom Inkraft-
treten dieses Gesetzes an  geltenden Fassung im 
Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1994 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

1. Die Handwerksordnung ist zuletzt im Jahre 1965 
novelliert worden. Seitdem hat sich erheblicher 
Novellierungsbedarf ergeben. Insbesondere muß 
dafür Sorge getragen werden, daß sich das Hand-
werk dem wirtschaftlichen Wandel und den tech-
nologischen, institutionellen und rechtlichen Än-
derungen der Rahmenbedingungen marktgerecht 
anpassen kann. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist hinsichtlich der 
Novellierung der Handwerksordnung, der Ände-
rung anderer handwerksrechtlicher Vorschriften 
sowie des Berufsbildungsgesetzes durch die Politik 
der Koalition angestoßen worden, durch verbes-
serte Rahmenbedingungen neue Impulse für wirt-
schaftliches Wachstum zu geben. Im Handwerks-
recht steht hierbei das Anliegen im Vordergrund, 
im Interesse der Verbraucher und der Handwerker 
die Leistungspalette des Handwerks zu verbreitern 
(Angebot aus einer Hand) und Abgrenzungsprob-
leme unter Handwerkern zu reduzieren. Hierfür 
wird ein großzügiges Flexibilisierungsinstrumen-
tarium zur Verfügung gestellt. Die Möglichkeiten 
für handwerksübergreifende Tätigkeiten werden 
im Falle des konkreten Auftrags spürbar verbes-
sert. Betriebserweiterungen werden durch Aus-
weitung der Zahl der „verwandten Handwerke", 
die Ausweitung des Betriebsleiterprivilegs zur 
Ausübung von wirtschaftlich zusammenhängen-
der Handwerken, und weitere Erleichterungen zur 
Handwerksausübung bei Nachweis der Kenntnisse 
entscheidend verbessert. Der Handlungsspielraum 
für Handwerker wird hierdurch erheblich ausge-
weitet. Ferner wird der Zugang zur selbständigen 
Handwerksausübung über die Meisterprüfung und 
durch Präzisierungen des Ausnahmebewilligungs-
verfahrens erleichtert. Dabei wird am großen Befä-
higungsnachweis festgehalten, der zu einem aner-
kannt hochwertigen Leistungsangebot und qualifi-
ziertem Nachwuchs für die gesamte gewerbliche 
Wirtschaft beiträgt. Die Einführung des „kleinen 
Befähigungsnachweises" wird abgelehnt. 

Ziel der Novelle ist es auch, die Handwerksord-
nung für die Anforderungen des Europäischen 
Binnenmarktes und des Europäischen Wirtschafts-
raums zu öffnen und insbesondere die Richtlinie 
des Rates über die Anerkennung der Hochschuldi-
plome und die zweite Richtlinie zur Anerkennung 
beruflicher Befähigungsnachweise umzusetzen. 
Der erweiterte europäische Markt schafft neue 
Chancen für ein grenzüberschreitendes Angebot 
von Produkten und Dienstleistungen der H and-
werksunternehmen und neue Chancen für Arbeit-
nehmer in einem freizügigen Arbeitsmarkt. Es gilt, 
die hohe Qualität der beruflichen Bildung im 
Handwerk zu bewahren und die Mobilitätsbereit

-

schaft im gemeinsamen Arbeitsmarkt zu nutzen. 
Damit soll einem Fachkräftemangel in den Hand-
werksbetrieben entgegengewirkt werden. Ferner 
soll eine Anerkennung ausländischer Meisterprü-
fungen ermöglicht werden, wenn an den Bildungs-
gang und die Prüfungen gleichwertige Anforde-
rungen gestellt werden. 

Weitere Schwerpunkte des Änderungsgesetzes 
sind verbesserte Rechte der Arbeitnehmer bei der 
Mitwirkung in der Selbstverwaltung des H and-
werks und bereichsspezifische Datenschutzrege-
lungen. 

2. Die Verordnung über gemeinsame Anforderungen 
in der Meisterprüfung wird an die Änderungen der 
Handwerksordnung angepaßt. In der EWG-Hand-
werk-Verordnung wird die Umsetzung der zweiten 
Richtlinie zur Anerkennung beruflicher Befähi-
gungsnachweise umgesetzt. Das Berufsbildungs-
gesetz wird an die Änderungen der Handwerks-
ordnung angeglichen. 

3. Das Gesetz ist von den Ländern auszuführen. Bund 
und Gemeinden werden nicht mit Kosten belastet. 
Die vorgesehenen Gesetzesänderungen sind wei-
testgehend berufsrechtlicher, organisationsrechtli-
cher und klarstellender Art, die keine zusätzlichen 
kostenmäßigen Belastungen oder Entlastungen 
bringen und insoweit auch keine preislichen Aus-
wirkungen haben. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung der Handwerksordnung) 

Zu Nummer 1 (§ 5) 

Nach dem bisherigen Wortlaut von § 5 durften Arbei-
ten in anderen Handwerken nur unter den engen 
Voraussetzungen des technischen oder fachlichen 
Zusammenhangs ausgeführt werden. 

Mit der Erweiterung der Möglichkeiten der Vorschrift 
auf Arbeiten in anderen Handwerken, die das Lei-
stungsangebot des eigenen Handwerks „wirtschaft-
lich ergänzen", soll dem Interesse der Verbraucher 
und der Handwerker an  einem breiteren Leistungsan-
gebot eines Betriebes „aus einer Hand" Rechnung 
getragen werden, wenn sich bei der Durchführung 
des konkreten Handwerksauftrags zeigt, daß Arbei-
ten in anderen Handwerken erforderlich werden. 
Diese soll der Handwerker künftig miterledigen dür-
fen, wenn sie sein eigenes Leistungsangebot wirt-
schaftlich ergänzen. Die Änderung trägt dem Anlie-
gen nach einer beweglicheren Auslegung der Vor- 
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schrift Rechnung, die bereits in den „Zukunftsper-
spektiven des Handwerks" von 1986 gefordert wird. 
Zugleich soll ein Beitrag zur Reduzierung der häufi-
gen und vielfältigen Abgrenzungs- und Rechtsstrei-
tigkeiten unter Handwerkern geleistet werden. 

Unverzichtbare Voraussetzung für die Anwendung 
auch der neuen Vorschrift bleibt nach wie vor, daß ein 
konkreter Auftrag in dem Handwerk, mit dem der 
Unternehmer in die Handwerksrolle eingetragen ist, 
den Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet. Nur dann 
können auch wirtschaftlich ergänzende Tätigkeiten 
aus anderen Handwerkszweigen ausgeführt werden. 
Diese Folge ergibt sich aus dem Wort „ergänzen". § 5 
findet daher dann keine Anwendung, wenn der Hand-
werker Arbeiten aus einem anderen Handwerk aus-
führt, ohne daß sie der wirtschaftlichen Ergänzung des 
Leistungsangebots des eigenen Handwerks dienen. 

Befürchtete „uferlose" Ausweitungen werden verhin-
dert: Durch das Kriterium „hierbei" ist sichergestellt, 
daß zwischen der Durchführung des konkreten Auf-
trages und den Arbeiten in anderen Handwerken ein 
tatbestandsmäßiger wirtschaft licher Zusammenhang 
bestehen muß. Das bloße Interesse des Kunden an 

 „Arbeiten aus einer Hand" genügt nicht. Ein nur 
„zeitlicher" oder „örtlicher" Zusammenhang mit dem 
Auftrag reicht — wie auch bei den derzeitigen Tatbe-
standsmerkmalen „technisch oder fachlich zusam-
menhängend" — nicht aus. Kriterien wie „gelegent-
lich" oder „anläßlich" (des Auftrags), die ein Ausufern 
begünstigen würden, werden deshalb bewußt in die 
Vorschrift nicht aufgenommen. Vielmehr muß zwi-
schen den Arbeiten in anderen Handwerken und dem 
nach § 1 betriebenen Handwerk eine auftragsspezifi-
sche Akzessorität derart gegeben sein, daß ein wech-
selseitiger Zusammenhang zwischen dem Leistungs-
angebot des eigenen Handwerks und den Arbeiten in 
anderen Handwerken besteht. Daß es sich hierbei 
gegenüber dem Auftrag in dem eigenen Handwerk 
nur um quantitativ untergeordnete andere Hand-
werkstätigkeiten handeln darf und quantitativ die 
Arbeiten in dem eigenen Handwerk überwiegen 
müssen, ergibt sich bereits aus dem Wortlaut („hier-
bei” ... „wirtschaftlich ergänzen") und dem Zusam-
menhang der Kriterien. Einer ausdrücklichen Festle-
gung bedurfte es daher nicht. 

Die Erweiterung der Vorschrift bedeutet nicht, daß der 
Handwerker mit den Annex-Leistungen aus anderen 
Handwerken isoliert werben und diese losgelöst vom 
konkreten Auftrag anbieten darf. Insoweit ändert sich 
nichts an  der bisherigen Rechtslage, die verbietet, 
technisch oder fachlich zusammenhängende Arbeiten 
isoliert vom Auftrag anzubieten. 

Ein handwerklicher Qualifikationsnachweis ist nicht 
erforderlich. Auch Nichthandwerker wie Handelsun-
ternehmen und industrielle Unternehmen dürfen 
bereits nach geltendem Recht im Rahmen der Vor-
schriften über den handwerklichen Nebenbetrieb in 
beschränktem Umfang ohne einen solchen Nachweis 
handwerklich tätig werden. Für Handwerker wie 
Nichthandwerker gilt dabei gleichermaßen, daß sie 
ggf. nach den einschlägigen Vorschriften auch dann 
haften, wenn handwerksrechtlich ein Qualifikations-
nachweis nicht gefordert wird. 

Zu Nummer 2 (§ 5a) 

Eine Reihe von Vorschriften, insbesondere §§ 5 a, 6, 8 
Abs. 3, §§  13, 17 Abs. 2, §.§.  19, 28, 113 Abs. 2, § 118a, 
Änderungen der Anlage C und die Anlage D, verfol-
gen das Ziel, die Vorschriften der Handwerksordnung 
bereichsspezifisch den datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 
vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE 65,1 ff.) anzupas-
sen. Hiernach ist das informationelle Selbstbestim-
mungsrecht der Bürger zu gewährleisten. Einschrän-
kungen sind nur im überwiegenden Allgemeininter-
esse zulässig. Die Änderungsvorschriften legen im 
einzelnen die gesetzlichen Voraussetzungen zur Ein-
schränkung dieses Rechts und den Umfang der 
Beschränkungen unter Beachtung des Verhältnismä-
Bigkeitsgrundsatzes und einer Interessenabwägung 
sowie die Verwendungszwecke fest. 

Zu § 5a 

Nach Absatz 1 müssen öffentliche Stellen, die in 
Verfahren aufgrund dieses Gesetzes zu beteiligen 
sind, über das Ergebnis unterrichtet werden können, 
soweit sie diese Information zu ihrer eigenen Aufga-
benerfüllung benötigen. Die übermittelten Daten dür-
fen nur zweckgebunden verarbeitet und genutzt wer-
den. Absatz 2 ermöglicht, daß sich Handwerkskam-
mern, Handwerksinnungen und Kreishandwerker-
schaften gegenseitig, auch durch Übermittlung perso-
nenbezogener Daten, zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben unterrichten dürfen, soweit dieses Gesetz 
keine besonderen Vorschriften enthält. 

Zu Nummer 3 (§ 6) 

Zu Buchstabe a 

Die personenbezogenen Daten der Betroffenen müs-
sen gesetzlich enumerativ geregelt werden. Dies 
geschieht in der neu eingefügten Anlage D, Ab-
schnitt I. 

Die Absätze 3 bis 6 enthalten die erforderlichen 
datenschutzrechtlichen Regelungen für die Aus-
kunftserteilung aus der Handwerksrolle an  private 
Dritte und an  öffentliche Stellen und legen fest, daß 
die übermittelten Daten vom Empfänger nur zweck-
gebunden verarbeitet und genutzt werden dürfen; für 
die Verarbeitung der Daten im übrigen, wie das 
Verändern und Sperren der Daten in der Handwerks-
rolle, gelten die Datenschutzgesetze der Länder. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 7 enthält eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 4 (§ 7) 

Zu Buchstabe a 

In § 7 Abs. 1 Satz 2 wird die Definition „verwandte 
Handwerke" erweitert, damit H andwerker in weite- 
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rem Umfang als bisher andere Handwerke ohne 
Meisterprüfung ausüben dürfen. Auch hierdurch sol-
len die Möglichkeiten für ein „Leistungsangebot aus 
einer Hand" verbessert werden. Die derzeitige Defi-
nition ist zu abstrakt und zu eng, als daß das ange-
strebte Ziel einer sinnvollen Auflockerung des Berufs-
zugangs erreicht werden könnte. Während bisher 
Voraussetzung ist, daß die Beherrschung der wesent-
lichen Kenntnisse und Fertigkeiten des bereits betrie-
benen oder des zu be treibenden Handwerks die 
fachgerechte Ausübung des anderen Handwerks 
gewährleistet, soll künftig für die Verwandtschaftser-
klärung genügen, daß die Beherrschung des „Aus-
gangshandwerks" die fachgerechte Ausübung „we-
sentlicher Tätigkeiten" des anderen Handwerks „er-
möglicht" . Zu weitgehend ist bei der derzeitigen 
Regelung, daß die fachgerechte Ausübung des „ge-
samten" anderen Handwerks „gewährleistet" sein 
muß. Zu weitgehend ist auch, daß die fachgerechte 
Ausübung des anderen Handwerks „gewährleistet" 
sein muß. Dies würde voraussetzen, daß das betref-
fende Handwerk über die gleichen Techniken verfügt 
wie das andere (verwandte) Handwerk. Das Wettbe-
werbsinteresse des Handwerkers ist genügender 
Anreiz, etwa fehlende Techniken des anderen Hand-
werks einzuführen und sich anzueignen. 

Die erweiterte Defini tion ermöglicht unter Wahrung 
des Prinzips der Inhaberbefähigung, daß Handwerker 
Tätigkeiten in anderen Handwerken, anders als in 
den Fällen des § 5, unabhängig von einem konkreten 
Auftrag anbieten und damit werben dürfen. 

Zu Buchstabe b 

In der geltenden Fassung ermöglicht die Vorschrift 
des § 7 Abs. 2, eine der Meisterprüfung gleichwertige 
Prüfung, ggf. bei Nachweis zusätzlicher praktischer 
Tätigkeit, als Voraussetzung für die Eintragung in die 
Handwerksrolle anzuerkennen. Voraussetzung ist, 
daß das Bundesministerium für Wirtschaft durch 
Rechtsverordnung andere Prüfungen als gleichwertig 
mit der Meisterprüfung für das be treffende Handwerk 
anerkannt hat. Die derzeit anerkannten Prüfungen 
sind in der Verordnung über die Anerkennung von 
Prüfungen bei der Eintragung in die Handwerksrolle 
und bei Ablegung der Meisterprüfung im Handwerk 
vom 2. November 1982 (BGBl. I S. 1475) geregelt. 

Künftig soll die Handwerkskammer entscheiden, ob 
die Eintragungsvoraussetzungen, die aus der genann-
ten Verordnung unverändert übernommen werden, 
erfüllt sind und zwar in den Fällen, in denen Gleich-
stellungsregelungen durch Rechtsverordnung nicht 
getroffen sind. Dabei hat die Handwerkskammer auch 
die Verordnung über die Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen von Meistern der volkseigenen  

Industrie als Voraussetzung für die Eintragung in die 
Handwerksrolle vom 6. Dezember 1991 (BGBl. I 
S. 2162) zu beachten. Außerdem ist das Erfordernis der 
Gleichbehandlung von deutschen Hochschuldi-
plomen mit entsprechenden Diplomen in den EG-
Mitgliedstaaten gemäß der EG-Hochschuldiplom-
Richtlinie zu berücksichtigen. Die praktische Tätig

-

keit kann vor oder nach der Prüfung — auch in 
Teilabschnitten — abgeleistet worden sein. 

Im übrigen wird auf die Begründung zu Nummer 20 
Buchstabe b (§ 46 Abs. 3) verwiesen. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, mit 
der zugleich berücksichtigt wird, daß durch die gel-
tende Aufzählung von Eintragungsmöglichkeiten als 
Betriebsleiter nicht alle Fälle erfaßt werden. 

Zu Buchstabe d 

Durch Absatz 6 soll in Ergänzung zu den bestehenden 
und in diesem Gesetz vorgesehenen Erleichterungen 
für die Ausübung anderer Handwerke das Betriebs-
leiterprivileg zu umfassender Ausübung anderer 
Handwerke allen eingetragenen Handwerkern eröff-
net werden, die ihr Handwerk tatsächlich ausüben, 
sofern zwischen dem ausgeübten und dem anderen 
Handwerk ein wirtschaftlicher Zusammenhang be-
steht. Damit entfallen für den Personenkreis des § 7 
Abs. 6 die Beschränkungen durch die Vorschriften der 
§§ 2, 3 über den handwerklichen Nebenbetrieb, 
soweit diese weitergehende Anforderungen für die 
Ausübung von Handwerken regeln. Hiermit wird der 
wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung getragen. 

Zu Absatz 7 

Vergleiche zu Nummer 5 (§ 7 a). 

Zu Buchstabe e 

Mit der Änderung des § 7 Abs. 7, der regelt, unter 
welchen Voraussetzungen Vertriebene und Sowjetzo-
nenflüchtlinge in die Handwerksrolle eingetragen 
werden können, wird eine Anpassung an  das Kriegs-
folgenbereinigungsgesetz vom 21. Dezember 1992 
(BGBl. I S. 2094) ge troffen, durch das zum 1. Januar 
1993 der vom Bundesvertriebenengesetz begünstigte 
Personenkreis neu geregelt wird. 

Zu Buchstabe f 

Folgeänderung zu Buchstabe d. 

Zu Nummer 5 (§ 7 a) 

Es sollen mit der vorgesehenen Ausübungsberechti-
gung zusätzliche Möglichkeiten für eine Erweiterung 
des Handwerksbetriebs geschaffen werden. Dabei 
wird der Grundsatz der Handwerksordnung aufrecht-
erhalten, daß die Zulassung zur Ausübung eines 
Handwerks oder wesentlicher Teile von Handwerken 
durch eine staatliche Behörde erfolgt. Vor einer staat-
lichen Behörde müssen auch nach § 8 Abs. 2 bei einer 
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Teilausnahmebewilligung die für die be treffende 
wesentliche Tätigkeit erforderlichen Fertigkeiten und 
Kenntnisse nachgewiesen werden, ggf. durch eine 
Prüfung, wenn der Nachweis auf einfachere Weise 
nicht erbracht ist; die Ausnahmebewilligung erteilt 
eine staatliche Behörde, i. d. R. der Regierungspräsi-
dent. Das Modell  der Teilausnahmebewilligung nach 
§ 8 wird bei der Ausübungsberechtigung nach der 
Vorschrift berücksichtigt. 

Allen eingetragenen Handwerkern, die ihr Handwerk 
tatsächlich ausüben, soll ermöglicht werden, ohne 
Rückgriff auf eine Ausnahmebewilligung nach § 8 
andere Handwerke umfassend oder in wesentlichen 
Tätigkeiten auszuüben, wenn die erforderlichen Fer-
tigkeiten und Kenntnisse nachgewiesen sind; der 
Nachweis hat sich dabei auf die praktischen und 
theoretischen Kenntnisse zu beschränken, da die 
erforderlichen betriebswirtschaftlichen, kaufmänni-
schen und rechtlichen Kenntnisse bereits durch die 
vorhandene Berechtigung zur Ausübung eines Hand-
werks abgedeckt sind. Auch das Verfahren zur Ertei-
lung der Ausübungsberechtigung ist in § 7 a dem 
Ausnahmebewilligungsverfahren nach § 8 nachgebil-
det. Die Ausübungsberechtigung wird von der höhe-
ren Verwaltungsbehörde, i. d. R. dem Regierungsprä-
sidenten, nach Anhörung der Handwerkskammer 
erteilt. 

Die Vorschrift ermöglicht, dem H andwerker bei 
Nachweis der erforderlichen praktischen und theore-
tischen Kenntnisse dem H andwerker die Ausübung 
anderer Handwerke in vollem Umfang oder nur hin-
sichtlich einer oder mehrerer wesentlicher Tätigkei-
ten zu gestatten, wenn Kenntnisse nur für „Teiltätig-
keiten" nachgewiesen sind. 

Zu Nummer 6 (§ 8) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Der Zugang zum Handwerk im Wege der Ausnahme-
bewilligung nach § 8 soll dadurch erleichtert werden, 
daß Unklarheiten beim Ausnahmebewilligungsver-
fahren klargestellt und Verfahrensfragen präzisiert 
werden. 

Der geltende Wortlaut von Satz 1 („ ... wenn der 
Antragsteller ... nachweist") wird an die Vorschriften 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes angepaßt, um 
Nachteile für den Antragsteller zu vermeiden. Klarge-
stellt wird, daß auch im Ausnahmebewilligungsver-
fahren die Behörde den Sachverhalt von Amtswegen 
(§ 24 VerwVfG) zu ermitteln hat und sich der Beweis-
mittel bedient, die sie für erforderlich hält. 

Klargestellt wird zugleich, daß entsprechend der 
Rechtsprechung beim Nachweis der Fertigkeiten und 
Kenntnisse auch die bisherigen beruflichen Erfahrun-
gen und Tätigkeiten des Antragstellers zu berücksich-
tigen sind und die Ablegung einer „Eignungsprü-
fung" nur dann verlangt werden darf, wenn der 
erforderliche Nachweis nur durch eine solche Prüfung 
und nicht auf einfachere Weise erbracht werden kann. 

Dies entspricht dem verfassungsrechtlichen Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit. Durch die Änderung 
der Vorschrift entsprechend der verfassungsrechtli-
chen Rechtslage soll die Praxis stärker dazu angehal-
ten werden, die bisherigen beruflichen Erfahrungen 
und Kenntnisse zu berücksichtigen und nicht — wie 
vielfach — bereits von vornherein eine „Eignungsprü-
fung" zu verlangen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Ob ein Ausnahmefall anzunehmen ist, ist unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu 
entscheiden. Dabei wird nach derzeitiger Praxis der 
berufliche Werdegang und vor allem der Grund 
berücksichtigt, warum die Meisterprüfung bisher 
nicht abgelegt worden ist. Hat er dies „zu vertreten", 
wird in der Praxis ein Ausnahmefall verneint. 

Dies erscheint zu weitgehend. Dem Antragsteller soll 
ermöglicht werden, seine frühere Berufsentscheidung 
zugunsten des Handwerks zu revidieren. Es soll 
künftig darauf abgestellt werden, ob seit Antragstel-
lung Gründe eingetreten sind, die eine besondere aus 
dem Rahmen fallende Belastung darstellen und dem 
Antragsteller die Ablegung der Meisterprüfung unzu-
mutbar machen. 

Zu Buchstabe b 

Durch Änderung von Absatz 3 Satz 1 wird klargestellt, 
daß im Ausnahmebewilligungsverfahren die zustän-
dige Verwaltungsbehörde auch zu entscheiden hat, 
ob die Tätigkeit, für die eine Ausnahmebewilligung 
beantragt ist, handwerksmäßig betrieben wird und ob 
sie vollständig oder in wesentlichen Tätigkeiten ein 
Gewerbe umfaßt, das in der Anlage A aufgeführt ist 
(§ 1 Abs. 2). 

Zugleich soll entsprechend den Erfordernissen des 
Bundesdatenschutzgesetzes klargestellt werden, daß 
die Handwerkskammer zur Vorbereitung ihrer Stel-
lungnahme im Ausnahmebewilligungsverfahren In-
nungen oder andere Berufsvereinigungen nur dann 
beteiligen und um Stellungnahme ersuchen darf, 
wenn der Antragsteller ausdrücklich zugestimmt hat. 
Nach vorliegenden Informationen ist in der Praxis 
vielfach nicht bekannt, daß im Hinblick auf das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung die Zustim-
mung des Antragstellers zur Einschaltung der Innung 
oder einer anderen Berufsvereinigung erforderlich ist. 
Hieraus können für den Antragsteller Nachteile ent-
stehen. 

Zu Nummer 7 (§ 13) 

Zu Buchstabe a 

Der neu angefügte Absatz 5 stellt klar, daß Daten in 
der Handwerksrolle nur so lange gespeichert werden 
dürfen, wie sie für Zwecke der Führung der H and-
werksrolle erforderlich sind. Danach sind sie in der 
Handwerksrolle zu löschen. Entsprechend den prak- 
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tischen Erfordernissen eröffnet Absatz 5 Satz 1 
zugleich die Möglichkeit, Altdaten aus der Hand-
werksrolle für weitere 30 Jahre in einer gesonderten 
Datei zu speichern. Der Grund hierfür liegt darin, daß 
die Handwerksrolle den Charakter eines öffentlichen 
Registers hat und — ähnlich dem Handelsregister — 
auch nach Löschung der Betriebe ein Interesse an 

 einem Rückgriff auf deren Datenbestände bestehen 
kann, so etwa im Zusammenhang mit der Problematik 
der Rechtsnachfolge. 

Der bislang in § 5 der Verordnung be treffend die 
Einrichtung und Führung der Handwerksrolle enthal-
tene Gedanke der Löschung der in der Handwerks-
rolle zu löschenden Daten kommt durch die Neurege-
lung unmittelbar im Gesetz zum Ausdruck. Im Ver-
gleich zu § 6 Abs. 3 eröffnet Satz 2 des neuen 
Absatzes 5 lediglich ein eingeschränktes Auskunfts-
recht aus der Altdatei für Personen, die ein berechtig-
tes Interesse glaubhaft machen können. 

Zu Nummer 8 (§ 17) 

Zu Buchstabe a 

Absatz 1 wird den datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen angepaßt. Dabei wird zugleich geregelt, daß 
der Betriebsinhaber über die vertragliche und prakti-
sche Ausgestaltung des Betriebsleiterverhältnisses 
Auskunft zu geben hat. 

Zu Buchstabe b 

Sofern ein Gewerbetreibender ohne Angabe von 
Namen und Anschrift unter einem Fernmeldean-
schluß Handwerksleistungen anbietet und Anhalts-
punkte dafür bestehen, daß er den selbständigen 
Betrieb eines Handwerks als stehendes Gewerbe 
entgegen den Vorschriften der Handwerksordnung 
anbietet, soll die Deutsche Bundespost Telekom die 
Berechtigung erhalten, der zuständigen Verwaltungs-
behörde, also auch der Handwerkskammer, Name 
und Anschrift des Betreffenden zu übermitteln, soweit 
dies zur Überwachung der Verpflichtung zur Eintra-
gung in die Handwerksrolle erforderlich ist. Die 
entsprechende Berechtigung, der Handwerkskam-
mer Daten zum Zweck der Überprüfung einer Ver-
pflichtung zur Eintragung in die Handwerksrolle (und 
damit verbunden zum Zweck der Ermittlungen im 
Vorfeld der Verfolgung von Schwarzarbeit), ist im 
Postverfassungsgesetz und im Fernmeldeanlagenge-
setz zu schaffen. 

Zu Nummer 10 (§ 19) 

Die Vorschrift regelt die datenschutzrechtlichen 
Anforderungen bei der Führung des Verzeichnisses 
der handwerksähnlichen Gewerbe. Der Inhaber eines 
handwerksähnlichen Gewerbes ist nach Anlage D 
Abschnitt II mit seinen wesentlichen betrieblichen 
Verhältnissen und seinen wich tigsten persönlichen 
Daten einzutragen. Für das Recht auf Auskunft aus 

dem Verzeichnis, für die Berechtigung des Empfän-
gers der übermittelten Daten, diese zu verarbeiten 
und zu nutzen und für das Verändern und Sperren der 
Daten sowie die Führung des Verzeichnisses gelten 
die einschlägigen Vorschriften über die Handwerks-
rolle entsprechend. 

Auf die Begründung zu Nummer 3 (§ 6) wird verwie-
sen. 

Zu Nummer 11 (§ 20) 

Als Folgeänderung zu Nummer 8 über die Speiche-
rung von Altdaten der Handwerksrolle und Aus-
kunftsrechte über den Altbestand wird hinsichtlich 
des Verzeichnisses der handwerksähnlichen Betriebe 
eine entsprechende Regelung durch Verweis in § 20 
auf den in § 13 neu eingefügten Absatz 5 ge troffen. 

Zu Nummer 12 (§ 21) 

Das Erfordernis der Altersgrenze von 24 Jahren für die 
Berechtigung zum Ausbilden von Lehrlingen (§ 21 
Abs. 3 HwO) wird gestrichen. In der Praxis wird der 
mindestens 24jährige Ausbilder wegen des Erforder-
nisses der Meisterprüfung zwar vermutlich die Regel 
sein. Ein Festschreiben dieser Altersgrenze erscheint 
aber nicht notwendig. Im Berufsbildungsgesetz hin-
gegen wird diese Altersgrenze aufrechterhalten, da 
keine der Meisterprüfung entsprechende Fortbil-
dungsprüfung erforderlich ist. 

Zu Nummer 13 (§ 22) 

Zu Buchstabe a 

Die Streichung des Wortes „Technischen" ist eine 
redaktionelle Anpassung an die seit Erlaß der H and-
werksordnung geänderte Bezeichnung für Techni-
sche Hochschulen. 

Der angefügte Satz 2 stellt gemäß der Hochschuldi-
plom-Richtlinie in einem anderen EG-Mitgliedstaat 
oder einem anderen EWR-Vertragstaat erworbene 
Hochschuldiplome der Abschlußprüfung an  einer 
deutschen Hochschule gleich, wenn dem Absolventen 
nach § 22 Abs. 1 Satz 1 die fachliche Eignung für die 
Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf 
zuerkannt wird. Eine Doppelregelung gegenüber 
§ 50 a (Nummer 25) wird hiermit nicht geschaffen, da 
die letztgenannte Vorschrift die Gleichstellung der 
Meisterprüfung mit dem ausländischen Prüfungs-
zeugnis schlechthin betrifft. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Neufassung von Absatz 2 wird klargestellt, 
daß die fachliche Eignung bei Vorliegen der Voraus-
setzungen auch dann durch die Handwerkskammer 
anzuerkennen ist, wenn und soweit das Bundesmini-
sterium für Wirtschaft von der Ermächtigung, eine 
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Rechtsordnung zu erlassen, keinen Gebrauch ge-
macht hat. 

Voraussetzung für die Zuerkennung der fachlichen 
Eignung ist neben anderen Voraussetzungen insbe-
sondere das Vorliegen einer Prüfung mit gleichen 
Anforderungen wie in der Meisterprüfung, wobei auf 
fachtheoretische Kenntnisse, Praxiserfahrung und 
berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse abzu-
stellen ist. 

Zu Nummer 14 (§ 27 Abs. 2, § 27 a Abs. 2, § 37 
Abs. 3, § 38 Abs. 1, § 40 Abs. 1 
und 2, § 42 Abs. 2, § 42a Abs. 3) 

Nach § 19 Nr. 1 Satz 2 des Berufsbildungsförderungs-
gesetzes tritt der Hauptausschuß des Bundesinstituts 
für Berufsbildung an die Stelle des Bundesausschus-
ses für Berufsbildung, soweit es sich um die Anhörung 
bei Erlaß von Rechtsverordnungen und um den Erlaß 
von Richtlinien für Prüfungsordnungen handelt. Dies 
wird bei den betreffenden Vorschriften klargestellt. 

Zu Nummer 15 (§ 28) 

Absatz 1 regelt, für welche Zwecke die Lehrlingsrolle 
einzurichten und zu führen ist und legt durch Verweis 
auf Anlage D Abschnitt HI fest, welche personenbezo-
genen Daten gespeichert werden dürfen. 

Absatz 2 regelt, unter welchen Voraussetzungen 
gespeicherte Daten an  nicht-öffentliche Stellen über-
mittelt werden dürfen. Absatz 3 trifft übliche daten

-

schutzrechtliche Regelungen. Die Verweisung in 
Absatz 4 ist deklaratorisch. Absatz 5 enthält eine § 13 
Abs. 1 und § 20 vergleichbare Regelung, die sicher-
stellt, daß die Daten gelöscht werden, wenn mit Ende 
des Kalenderjahres, in dem das Ausbildungsverhält-
nis beendet wird, der Grund für die zweckgebundene 
Speicherung personenbezogener Daten in der Lehr-
lingsrolle weggefallen ist. Absatz 6 stellt die Verfüg-
barkeit der Daten für die Rentenberechnung sicher. 
Die Daten werden — jedenfalls bis zur endgültigen 
Rentenberechnung — sowohl vom Rentenversiche-
rungsträger als auch vom ehemaligen Auszubilden-
den selbst zur Klärung von Versicherungsfragen 
benötigt. Daher sollen die Daten i. d. R. noch 50 Jahre 
nach Ende des Ausbildungsverhältnisses aufbewahrt 
werden. Erfährt die Kammer zu einem früheren Zeit-
punkt, daß die Daten für den Speicherungszweck 
nicht mehr benötigt werden, so sind sie schon vor 
Ablauf der Frist zu löschen. Absatz 7 regelt die 
Befugnis der Handwerkskammer, Daten aus dem 
Ausbildungsvertrag, die nicht in der Lehrlingsrolle 
oder der Altdatei gespeichert sind, zu übermitteln. 

Zu Nummer 16 (§ 34) 

Zu Buchstabe a 

Nach der geltenden Rechtslage können im Gesellen

-

Prüfungsausschuß nur selbständige Handwerker mit

-

wirken, während Betriebsleiter nicht berufen werden 

können, obwohl sie Arbeitgeberfunktionen ausüben. 
Angesichts der wachsenden Zahl von juristischen 
Personen im Handwerk und Schwierigkeiten bei der 
Besetzung von Prüfungsausschüssen soll die Fach-
kompetenz der Betriebsleiter für die Mitwirkung im 
Prüfungswesen genutzt werden. Ferner soll die Beru-
fungsdauer der Ausschußmitglieder von derzeit läng-
stens drei auf längstens fünf Jahre verlängert werden. 
Die Möglichkeit einer längeren Mitgliedschaft in 
einem Prüfungsausschuß bietet den Vorteil größerer 
personeller Kontinuität. 

Zu Buchstabe b 

Eine Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß soll auch 
Arbeitnehmern mit einer der Gesellenprüfung ent-
sprechenden Abschlußprüfung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf und ausländischen Arbeitnehmern, 
wenn sie sachkundig und geeignet sind, ermöglicht 
werden. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Nummer 17 (§ 37) 

Durch die Ergänzung der Vorschrift wird geregelt, daß 
bei der Zulassung zur Gesellenprüfung auch Kennt-
nisse und Fertigkeiten zu berücksichtigen sind, die 
ganz oder teilweise im Ausland erworben worden 
sind. 

Zu Nummer 18 (§ 42a) 

Die Änderung von § 42 a Abs. 4 Satz 2 regelt, daß 
entsprechend dem Dritten Abschnitt ein Verzeichnis 
über die Umschulungsverhältnisse für anerkannte 
Ausbildungsverhältnisse einzurichten und entspre-
chend diesen Vorschriften zu führen ist. Aufgrund der 
zunehmenden Bedeutung von Umschulungen ist 
diese Erfassung unter Beachtung datenschutzrechtli-
cher Anforderungen notwendig. 

Zu Nummer 19 (§ 43) 

Die Vorschrift regelt die Ausweitung der Mitglieder 
des Berufsbildungsausschusses in Angleichung an die 
Änderung von § 90 Abs. 2 (vgl. Nummer 37), der 
bestimmt, daß zur Handwerkskammer auch die ande-
ren Arbeitnehmer mit einer abgeschlossenen Berufs-
ausbildung in Handwerksbetrieben und handwerks-
ähnlichen Betrieben des Kammerbezirks gehören. 

Zu Nummer 20 (§ 46) 

Zu Buchstabe a 

Die Ablegung der Meisterprüfung soll erleichtert 
werden. Nach geltendem Recht ist die Meisterprüfung 
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in ihren vier Teilen eine einheitliche Prüfung, die vor 
einem Prüfungsausschuß in einem geschlossenen Prü-
fungsverfahren durchzuführen ist. Nach verbreiteter 
Praxis werden die vier Prüfungsteile in der Regel 
getrennt und über einen längeren Zeitraum (bis zu 
fünf Jahre) verteilt abgelegt. Ein Wechsel von Prü-
fungsausschußmitgliedern oder des Prüfungsaus-
schusses (z. B. infolge Wohnortwechsels) ist rechtlich 
nicht zugelassen, da der zuständige Prüfungsaus-
schuß der „gesetzliche Prüfer" ist. Die demnach 
erforderliche personelle Kontinuität der Prüfungsaus-
schüsse ist in der Praxis aber schwer zu wahren. 

Die gerichtliche Nachprüfung des Prüfungsgesche-
hens ist erst nach Beendigung der Gesamtprüfung 
(Ablegung des letzten Prüfungsteiles) möglich, weil 
nach bisherigem Recht Gegenstand der Anfechtung 
nur der Verwaltungsakt über das Bestehen oder 
Nichtbestehen der Meisterprüfung insgesamt sein 
kann. Ein länger zurückliegendes Prüfungsgesche-
hen ist dann aber kaum noch transparent, rekonstru-
ierbar und gerichtlich überprüfbar. 

Seit langem besteht auch seitens des Handwerks der 
Wunsch, die einzelnen Teile der Meisterprüfung vor 
unterschiedlichen Prüfungsausschüssen ablegen zu 
können. Vielfach wird bereits auch — ohne eindeutige 
gesetzliche Grundlage — so verfahren. Diese Grund-
lage wird mit der Gesetzesänderung geschaffen. Die 
einzelnen Prüfungsteile werden rechtlich verselbstän-
digt. Dadurch ergibt sich nach Ablegen der einzelnen 
Prüfungsteile Klarheit über deren Bestandskraft oder 
die Anfechtung der Prüfungsergebnisse. Im Falle der 
Anfechtung ergibt sich wegen der zeitlichen Nähe 
zum Prüfungsgeschehen eine bessere Nachprüfungs-
möglichkeit. Dadurch wird das Verfahren für alle 
Beteiligten vereinfacht. 

Die Meisterqualifikation wird auch künftig erst 
erreicht, wenn alle vier Einzelprüfungen bestanden 
sind. Dem Kandidaten soll ermöglicht werden, die 
Meisterprüfung sowohl insgesamt vor einem einzigen 
Prüfungsausschuß abzulegen, als auch jeden Prü-
fungsteil vor einem anderen fachlich zuständigen 
Prüfungsausschuß. Auch muß die örtliche Zuständig-
keit gegeben sein. Im Unterschied zu der bisherigen 
Regelung muß der Meisterprüfungsausschuß nach 
Absolvieren eines jeden Prüfungsteiles einen Be-
scheid (Verwaltungsakt) über das Bestehen des Prü-
fungsteils erteilen, während hierzu bisher nur jeweils 
eine Mitteilung zur Zwischeninformation (kein Ver-
waltungsakt) erging. 

Zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht durch die 
Neuregelung nicht. Eine erhöhte Zahl von Anfechtun-
gen ist nicht zu erwarten, da Qualität und Zahl der 
Anfechtungsgründe (Versagen in einem oder mehre-
ren Teilen der Meisterprüfung) sich nicht verändern 
werden. Insoweit bleibt auch der Aufwand von Wider-
spruchsbehörde und Verwaltungsgericht gleich. 

Die durch die Neuregelung eröffnete Möglichkeit, die 
Teile der Meisterprüfung vor unterschiedlichen Aus-
schüssen abzulegen, bedeutet eine auch für die 
Lebensplanung der Meisterprüflinge vorteilhafte zeit-
liche Flexibilisierung. Darüber hinaus ermöglicht sie 
die bessere Ausnutzung der Prüfungskapazitäten von 
sonst weniger stark in Anspruch genommenen Aus- 

schössen. Zwar ist für die Teile III und IV praktisch 
jeder Meisterprüfungsausschuß zuständig, weil diese 
Teile für alle Meisterprüfungen fachlich identisch 
sind. Eine Eingrenzung der Wahlmöglichkeiten des 
Prüflings auf ein vertretbares Maß ergibt sich aber 
daraus, daß der Meisterprüfungsausschuß auch ört-
lich zuständig sein muß, um die Meisterprüfung 
abnehmen zu können. 

Zu Buchstabe b 

Wenn mehrere Meisterprüfungen nacheinander ab-
gelegt werden, soll der Prüfling kraft Gesetzes von der 
Ablegung der Teile III und IV befreit sein. Im übrigen 
sind die allgemein-theoretischen Prüfungsfächer oft-
mals gleichartig. Eine mehrfache Prüfung ist bei 
gleichartigen Prüfungsfächern sachlich nicht erfor-
derlich und für den Prüfling eine Belastung, die 
vermieden werden soll. 

Von der Ermächtigung des bisherigen § 46 Abs. 3 
Satz 3 ist durch getrennte Verordnungen einerseits im 
Hinblick auf Anerkennungen bei den Teilen II und III 
der Meisterprüfung, andererseits bezüglich von Aner-
kennungen bei Teil IV (berufs- und arbeitspädagogi-
sche Kenntnisse) der Meisterprüfung Gebrauch 
gemacht worden. Für die Anerkennung bei Teil IV ist 
nunmehr eine gesetzliche Regelung in Absatz 4 vor-
gesehen (siehe zu Buchstabe c). 

Aufgrund der Ermächtigung ist durch „Verordnung 
über die Anerkennung von Prüfungen bei der Eintra-
gung in die Handwerksrolle und bei der Ablegung der 
Meisterprüfung" vom 2. November 1982 (BGBl. I 
S. 1475) geregelt, daß nach Maßgabe der Verordnung 
Befreiungen bei Teil II und III zu erteilen sind. 

Der Kreis der Prüfungen, die nach heutigem Rechts-
verständnis in die Verordnungen einzubeziehen 
wären, müßte allerdings sehr viel größer sein als 
bisher. Nach Auskunft der Bundesländer gibt es eine 
erhebliche Zahl von Prüfungen, die in der einschlägi-
gen Rechtsverordnung bisher nicht berücksichtigt 
sind (z. B. alle in den neuen Bundesländern früher 
abgelegten Prüfungen). Berücksichtigt werden müß-
ten auch Hochschulprüfungen in den Mitgliedstaaten 
der EG und der anderen EWR-Vertragstaaten. Dies ist 
im Verordnungswege, bei dem abstrakte Regelungen 
für eine Vielzahl von möglichen Einzelfällen (d. h. 
unabhängig davon, ob überhaupt ein Bedarf besteht) 
zu treffen sind, nicht mehr zu leisten. Die Verord-
nungsermächtigung wird daher in eine „Kann

-

Ermächtigung" umgewandelt. Damit wird der H and-
lungsspielraum des Verordnungsgebers erweitert und 
gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, daß im kon-
kreten Einzelfall die Entscheidung im Verwaltungs-
verfahren durch den Meisterprüfungsausschuß ge-
troffen wird. Dies ermöglicht auch eine schnellere 
Reaktion auf Änderungen, eine Verfahrensbeschleu-
nigung, die im Verordnungsweg nicht möglich 
wäre. 

Zu Buchstabe c 

Die aufgrund der Ermächtigung des § 46 Abs. 3 Satz 3 
erlassene Verordnung über die Anerkennung von 
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Prüfungen bei Ablegung des Teils IV der Meisterprü-
fung  im Handwerk vom 26. Juni 1981 (BGBl. I S. 596), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Dezem-
ber 1991 (BGBl. I S. 2383), ist mehrfach aktualisiert 
worden, um die durch das Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft geregelten Fortbildungs-
prüfungen als Befreiung von Teil IV der Meisterprü-
fung anzuerkennen. In diesen Fällen ist eine mate-
rielle Prüfung nicht erforderlich, da es sich um identi-
sche Prüfungsanforderungen handelt. Die bisher 
regelmäßig erforderliche Ergänzung der Verordnung 
wird durch die jetzt im Gesetz vorgesehene Regelung 
der Befreiung entfallen. 

Zu Nummer 21 (§ 47) 

Auch hier soll — wie bei § 34 Abs. 2 — die Berufungs-
dauer von drei auf längstens fünf Jahre erhöht wer-
den. 

Zu Nummer 22 (§ 48) 

Zu Buchstabe a 

Das Alterserfordernis von 30 Jahren hat sich für die 
Sachkompetenz eines Prüfers im Meisterprüfungs-
ausschuß als nicht erforderlich erwiesen; es be-
schränkt die Zahl der potentiellen Prüfer und wird 
deshalb gestrichen. Ebenso wird gestrichen die deut-
sche Staatsangehörigkeit als Erfordernis für eine Prü-
fertätigkeit, dem bei Personen mit der fachlich erfor-
derlichen Qualifikation keine sachliche Berechtigung 
zukommt. 

Zu Buchstabe b 

Für die Berufung zum Beisitzer in einem Meisterprü-
fungsausschuß wird die Berechtigung zur Ausbildung 
von Lehrlingen einer Meisterprüfung gleichgestellt. 
Ebenso wie in § 21 Abs. 3 die fachliche Eignung durch 
die Meisterprüfung oder die Ausübungsberechtigung 
nach § 22 nachgewiesen werden kann, reicht es für die 
erforderliche Sachkompetenz aus, wenn der Gesel-
lenbeisitzer im Meisterprüfungsausschuß nach § 22 
ausbildungsberechtigt ist. Es soll Parallelität zwischen 
den Prüfungsausschüssen und den Meisterprüfungs-
ausschüssen hergestellt werden. 

Zu Buchstabe c 

Geregelt wird, daß bei Meisterprüfungsausschüssen 
und Gesellenprüfungsausschüssen hinsichtlich der 
Abberufung von Mitgliedern aus wich tigem Grund 
und der Entschädigung für die ehrenamtliche Tätig-
keit als Prüfer die gleichen Vorschriften gelten. 

Zu Nummer 23 (§ 49) 

Zu Buchstaben a und b 

Die Voraussetzungen für eine Zulassung zur Meister-
prüfung sollen erleichtert werden. Anzuerkennen 
sind auch Abschlußprüfungen in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf sowie Tätigkeiten in verwandten 
Handwerken und Berufen. Im Interesse einer Verkür-
zung der Ausbildungswege sollen nicht mehr als drei 
Jahre Berufstätigkeit gefordert werden. Absatz 2 ist 
als Folgeänderung zu streichen. 

Zu Buchstabe c 

Aufgrund der höchstens dreijährigen Berufstätigkeit 
kann ein Fachschulbesuch mit nicht mehr als einem 
Jahr angerechnet werden, damit die praktische 
Berufserfahrung überwiegt. Bei der Anrechnung wird 
davon ausgegangen, daß es sich um eine Fachschule 
mit einem Vollzeitunterricht von mindestens einem 
Jahr handelt. Teilzeitunterricht ist entsprechend in 
Vollzeitunterricht umzurechnen. 

Zu Buchstabe d 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Regelung wird an  die durch § 49 Abs. 1 Satz 2 auf 
drei Jahre festgelegte Höchstdauer der erforderlichen 
Berufstätigkeit angepaßt. Ausländische Bildungsab-
schlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit sind bei der 
Zulassung zur Meisterprüfung zu berücksichtigen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Verpflichtung der Handwerkskammer, vor einer 
Entscheidung über Erleichterungen bei der Zulassung 
zur Meisterprüfung in jedem Fa ll, auch wenn sie es 
nicht für erforderlich erachtet, den Meisterprüfungs-
ausschuß anzuhören, ist zu weitgehend. Die Hand-
werkskammer soll künftig berechtigt, aber nicht ver-
pflichtet sein, eine Stellungnahme des Meisterprü-
fungsausschusses einzuholen. 

Zu Buchstabe e 

Redaktionelle Anpassung. 

Zu Nummer 24 (§ 50) 

Die Höhe der Prüfungsgebühr soll künftig in der 
Gebührenordnung der Handwerkskammer geregelt 
werden, um zu vermeiden, daß in jedem Fall bei einer 
Änderung der Prüfungsgebühr auch die Meisterprü-
fungsordnung geändert werden muß 
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Zu Nummer 25 (§ 50a) 

Durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft sollen Meisterprüfungen mit ausländi-
schen Prüfungszeugnissen auf der Grundlage gegen-
seitiger Vereinbarung gleichgestellt werden können. 
Mit der Gleichstellung sind der Anspruch auf Eintra-
gung in die Handwerksrolle, das Recht zur Führung 
des Meistertitels und das Recht zur Ausbildung ver-
bunden. Hierdurch soll beispielsweise die gegensei-
tige Anerkennung von deutschen und österreichi-
schen Meisterprüfungen möglich gemacht werden. 

Zu Nummer 26 (§ 51) 

Durch Änderung der Vorschrift wird eine gesetzliche 
Klarstellung ge troffen, daß es sich bei dem Meistertitel 
nicht um eine Berufsbezeichnung, sondern um eine 
Ausbildungsbezeichnung handelt. Im europäischen 
Recht wird vielfach alles, was erforderlich ist, um 
einen Beruf selbständig ausüben zu können, zur 
Ausbildung gezählt. 

Zu Nummer 27 (§ 52) 

Mit der Vorschrift wird der Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichts — 1 C 31.89 — vom 17. März 
1993 über Mindestgebietsanforderungen für Innun-
gen und zur Deckungsgleichheit von Innungs- und 
kommunalen Gebietsgrenzen Rechnung ge tragen. 
Die Regelung ist auch im Hinblick auf die anstehende 
Gebietsreform in den neuen Bundesländern erforder-
lich. 

Zu Nummer 28 (§ 67) 

Die Vorschrift dient der Klarstellung. Die Formulie-
rung „Berufsbildung" umfaßt weitergehend als der 
bisherige Begriff „Berufsausbildung" auch die Wei-
terbildung, die zunehmend an  Bedeutung gewinnt. 

Zu Nummer 29 (§ 69) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung des Begriffs „Ersatzmänner" in „Stell-
vertreter" wird zur Klarstellung ge troffen, da nicht nur 
Männer, sondern auch Frauen als Stellvertreter/Stell-
vertreterinnen der Mitglieder des Gesellenausschus-
ses gewählt werden können. Ferner wird das Wort 
„Behinderung" durch das zutreffendere Wo rt  „Ver-
hinderung" ersetzt. 

Zu Buchstabe b 

Die Freistellung der Mitglieder des Gesellenaus-
schusses zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen Auf-
gaben ergibt sich mittelbar bereits aus dem in § 69 
Abs. 4 (geltende Fassung) enthaltenen Behinderungs-  
und Benachteiligungsverbot. Die ausdrückliche Re

-

gelung eines solchen Freistellungsanspruchs erfüllt 
aber auch eine Hinweisfunktion, indem sie klarstellt, 
daß die Freistellung nur für die Erfüllung der gesetz-
lich zugewiesenen Aufgaben in Be tracht kommt. Der 
Freistellungsanspruch kann allerdings nicht uneinge-
schränkt gelten. Es muß dem Umstand Rechnung 
getragen werden, daß im Einzelfall — insbesondere 
bei Handwerksbetrieben mit geringer Mitarbeiter-
zahl — betriebliche Belange Vorrang vor der Man-
datsausübung haben können. Als solche betrieblichen 
Belange kommen z. B. die zügige Ausführung von 
Aufträgen zur Abwendung einer Vertragsstrafe oder 
die Ausführung von Arbeiten zur Beseitigung akuter 
Notfälle bei Sturm- oder Wasserschäden oder perso-
nelle Engpässe durch Urlaub oder Krankheit anderer 
Arbeitnehmer des Betriebes in Betracht. Die unabhän-
gige Mandatsausübung und Funktionsfähigkeit des 
Gesellenausschusses dürfte in der Regel in den Fällen, 
in denen eine Freistellung aus betrieblichen Gründen 
nicht möglich ist, nicht tangiert werden, da gemäß § 69 
Abs. 2 für die Mitglieder des Gesellenausschusses 
Vertreter gewählt sind, die im Fa lle der Verhinderung 
eintreten können. 

Mit der Freistellung der Arbeitnehmervertreter ist 
auch die Frage nach dem Ersatz des anfallenden 
Verdienstausfalls einschließlich der lohngebundenen 
Abgaben verknüpft. Es erscheint daher sachgerecht, 
diese Ansprüche der Arbeitnehmervertreter in einem 
Zusammenhang mit dem Freistellungsanspruch zu 
regeln. Ein solcher „Lohnfortzahlungsanspruch" er-
gibt sich u. a. bereits aus dem Behinderungs- und 
Benachteiligungsverbot. Angesichts der uneinheitli-
chen Behandlung solcher Ansprüche in den H and-
werksinnungen besteht eine Notwendigkeit für eine 
gesetzliche Regelung. Die Formulierung — Freistel-
lung „ohne Minderung des Arbeitsentgelts" — stellt 
klar, daß die Arbeitnehmervertreter einkommensmä-
ßig so zu behandeln sind, als hätten sie ihre Tätigkeit 
ordnungsgemäß verrichtet. Dadurch wird zugleich 
vermieden, daß in sozialversicherungsrechtlicher 
Hinsicht (Krankengeld und Rentenansprüche) Nach-
teile eintreten. Es bedarf daher nicht des ausdrückli-
chen Hinweises, daß auch die lohngebundenen Abga-
ben zusammen mit dem Verdienstausfall zu vergüten 
sind. 

Zu Nummer 30 (§ 71) 

Die deutsche Staatsangehörigkeit als Voraussetzung 
für die Mitwirkung im Gesellenausschuß und die 
Möglichkeit, vorgeschlagen und gewählt zu werden, 
werden gestrichen. 

Zu Nummer 31 (§ 71 a) 

Der neu eingefügte § 71 a ist angesichts der Tatsache, 
daß manche Handwerke konjunktur- und saisonab-
hängig sind und es deshalb in diesen Unternehmen zu 
kurzzeitigen Entlassungen bzw. Wechsel von Be-
schäftigungsverhältnissen kommen kann, sachlich 
gerechtfertigt. Kurzzeitige Arbeitslosigkeit soll nicht 
zum Ausschluß von der Übernahme eines Ehrenamtes 
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in einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, hier der 
Handwerksinnung, führen. 

Zu Nummer 32 (§ 72) 

Das Eintreten einer konjunktur- bzw. saisonbedingten 
Arbeitslosigkeit, mit der nicht gleichzeitig auch die 
fachliche Kompetenz zur Ausübung der Ehrenamtstä-
tigkeit im Gesellenausschuß verlorengeht, soll nicht 
zu einem Verlust der Ehrenamtstätigkeit in einem 
Organ  einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft füh-
ren. 

Zu Nummer 33 (§ 73) 

Zu Buchstabe a 

Zur Systematik — Regelung des Freistellungs- und 
Lohnfortzahlungsanspruchs in § 69 Abs. 4 und des 
Erstattungsanspruchs des Arbeitgebers in § 73 
Abs. 1— vgl. die Begründung zur Änderung von § 69 
Abs. 4 (Nummer 29 Buchstabe b). In der gegenwärti-
gen Praxis werden in den Fällen, in denen die Arbeit-
geber die Arbeitnehmervertreter bei Fortzahlung der 
Bezüge freistellen, den Arbeitgebern die anteiligen 
Lohn- und Lohnnebenkosten von der Innung erstattet. 
Im Sinne einer bundeseinheitlichen Regelung und als 
Konsequenz des in § 69 Abs. 4 (neue Fassung) 
verankerten „Lohnfortzahlungsanspruchs" ist es 
sachgerecht, den Arbeitgebern einen entsprechenden 
Erstattungsanspruch für die Tätigkeit ihrer Arbeitneh-
mer gegenüber der Innung einzuräumen. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 3 regelt mit dem Verweis auf § 113 Abs. 2 Satz 4 
bis 7, daß sich die Erteilung von Auskünften über die 
für die Beitragsbemessung erforderlichen Daten 
durch die Finanzbehörden nach § 31 der Abgabenord-
nung richtet und die datenschutzrechtlichen Anforde-
rungen des § 113 Abs. 2 gelten. Soweit die Handwerks-
innung der Beitragsbemessung die Lohnsumme 
zugrunde legt, ist aus datenschutzrechtlichen Grün-
den die Zustimmung der Innungsmitglieder erf order-
lich. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Buchstabe b. 

Zu Nummern 34 und 35 (§§ 79, 80) 

Die Ergänzung des § 79 Abs. 1 dient der Klarstellung, 
daß für mehrere Bundesländer ein gemeinsamer L an

-desinnungsverband gegründet werden kann. In § 80 
wird geregelt, daß im Falle eines gemeinsamen L an

-desinnungsverbandes die Genehmigung seiner Sat-
zung der Genehmigung der für seinen Sitz zuständi-
gen obersten Landesbehörde erforderlich ist, die im 

Einvernehmen aller zu beteiligenden obersten Lan-
desbehörden zu erteilen ist. 

Zu Nummer 36 (§ 83) 

Die Vorschrift dient der Klarstellung, daß auf den 
Landesinnungsverband auch die Vorschrift des § 59 
über Gastmitglieder der Handwerksinnung entspre-
chend anzuwenden ist. 

Zu Nummer 37 (§ 90) 

Die Strukturentwicklung des Handwerks zeigt, daß 
die Zahlen der Gesellen und sonstigen Facharbeiter, 
gemessen an  den im Handwerk tätigen kaufmänni-
schen und technischen Arbeitnehmern absolut und 
relativ zurückgehen. Allein in den Jahren 1967 bis 
1976 (letzte Handwerkszählung) verringerte sich der 
Anteil der Gesellen an der Gesamtbeschäftigtenzahl 
um 8,8 %, während im gleichen Zeitraum die kauf-
männischen und technischen Angestellten um 25 % 
zunahmen. Aus diesem Grunde, aber auch weil die 
kaufmännischen und technischen Angestellten von 
Maßnahmen der Handwerkskammern ebenfalls be-
troffen werden, ist es gerechtfertigt, diese Personen-
gruppe in den Kreis der Pflichtzugehörigen zur H and-
werkskammer aufzunehmen. 

Zu Nummer 38 (§ 91) 

Zu Buchstabe a 

Die Förderung der Formgestaltung im Handwerk soll 
als Aufgabe der Handwerkskammern herausgestellt 
werden. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung ergibt sich aus der Änderung von § 90 
Abs. 2 (Erweiterung des Kreises der zur Handwerks-
kammer Gehörenden, vgl. Begründung zu Num-
mer 37). 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Nummer 39 (§ 93) 

Zu Buchstaben a und b 

Folgeänderungen im Hinblick auf die Änderung des 
§ 90 Abs. 2 (Erweiterung des Kreises der zur H and-
werkskammer Gehörenden, vgl. Begründung zu 
Nummer 37). 
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Zu Nummer 40 (§ 94) 

Zur Systematik — Regelung des Freistellungs- und 
Lohnfortzahlungsanspruchs in § 69 Abs. 4 und des 
Erstattungsanspruchs des Arbeitgebers in § 73 Abs. 1 
für die Tätigkeit im Gesellenausschuß — vgl. die 
Begründung zur Änderung von § 69 Abs. 4 (Num-
mer 29 Buchstabe b) und § 73 Abs. 1 (Nummer 33 
Buchstabe a). Bei Handwerkskammern und Innungen 
sollen insoweit gleiche Regelungen gelten. 

Zu Nummer 41 (§ 97) 

Es wird auf die Begründung zu Nummer 22 Buch-
stabe a (§ 48 Abs. 1 Satz 2) verwiesen. 

Zu Nummer 42 (§ 98) 

Die Verhältnisse bei den Wahlen zu den Organen der 
Handwerkskammer haben sich seit 1953 bzw. 1965 
verändert. Es ist möglich, unter den heutigen techni-
schen Gegebenheiten eine direkte Wahl durchzufüh-
ren, so daß kein Anlaß mehr besteht, am Wahlmän-
nersystem festzuhalten. In der Praxis ist es stets zu der 
in § 20 der Anlage C zur Handwerksordnung geregel-
ten sog. Friedenswahl gekommen. Die Möglichkeit 
der Friedenswahl soll auch künftig nicht behindert 
werden. Es soll aber klargestellt werden, daß das 
Wahlmännersystem nicht mehr den heutigen Verhält-
nissen entspricht. 

Mit dem neuen Absatz 2 wird geregelt, daß eine 
kurzzeitig bestehende Arbeitslosigkeit das Wahlrecht 
unberührt läßt, wenn sie zum Zeitpunkt der Wahl 
nicht länger als drei Monate besteht; Einzelheiten 
hierzu ergeben sich aus der Anlage C zur Handwerks-
ordnung (vgl. zu Nummer 55). 

Zu Nummer 43 (§ 99) 

Die Änderung des § 99 über das passive Wahlrecht 
zum Gesellenmitglied der Vollversammlung der 
Handwerkskammer ist aufgrund der Änderung des 
§ 90 Abs. 2 (Erweiterung des Kreises der Mitglieder 
der Handwerkskammer) erforderlich. Weiter wird in 
Anlehnung an die Bestimmungen des § 48 Abs. 1, § 71 
Abs. 1 Nr. 1 sowie § 97 Abs. 1 Nr. 1 d und 2 b die 
deutsche Staatsangehörigkeit als Wählbarkeitsvor-
aussetzung gestrichen. 

Zu Nummer 44 (§ 101) 

Die Änderung der Vorschrift, die das Recht regelt, 
gegen die Wahl Einspruch zu erheben, ist aufgrund 
der Änderung des § 90 Abs. 2 (Kreis der Mitglieder der 
Handwerkskammer) erforderlich. Zugleich wird die 
derzeit zeitlich unbefristete Einspruchsmöglichkeit 
auf eine Frist von einem Monat nach der Bekanntgabe 
der Wahlergebnisse begrenzt. 

Zu Nummer 45 (§ 103) 

Gesellen oder andere Arbeitnehmer mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung, die Mandatsträger 
sind, aber im Laufe der Amtszeit ihren Arbeitsplatz 
verlieren, bleiben dem Handwerk beruflich verbun-
den. Sie sollen ihr Mandat bis zum Ende der Wahlzeit 
beibehalten können. 

Zu Nummer 46 (§ 105) 

Nach § 105 Abs. 2 Nr. 9 muß die Satzung der 
Handwerkskammer auch Bestimmungen enthalten 
über die Prüfung der Jahresrechnung sowie über die 
Übertragung der Prüfung auf eine unabhängige Ein-
richtung außerhalb der Handwerkskammer. Nach 
§ 106 Abs. 1 Nr. 5 bleibt der Beschlußfassung der 
Vollversammlung auch die Prüfung der Jahresrech-
nung und die Entscheidung darüber vorbehalten, 
durch welche unabhängige Stelle die Jahresrechnung 
geprüft werden so ll. Die Handwerkskammer als 
Selbstverwaltungskörperschaft, bei der Pflichtmit-
gliedschaft besteht und die sich aus Beiträgen der 
Mitglieder finanziert, bedarf ebenso der Überprüfung 
wie die staatliche Verwaltung, die sich ebenfalls aus 
Abgaben finanziert, denen sich der Bürger nicht 
entziehen kann. Mit der Änderung der Vorschriften 
werden nicht nur notwendige Inhalte der Satzung 
geregelt und eine Zuständigkeitsregelung geschaf-
fen, sondern zugleich die Klarstellung ge troffen, daß 
der Handwerkskammer die Verpflichtung obliegt, 
sich von einer unabhängigen Einrichtung außerhalb 
der Handwerkskammer prüfen zu lassen. Der 
Beschluß der Vollversammlung über die Satzung und 
über die Entscheidung, durch welche unabhängige 
Stelle die Jahresrechnung geprüft werden soll, bedür-
fen der Genehmigung der obersten Landesbehörde 
(§ 105 Abs. 1, zweiter Teilsatz). 

Prüfungsrechte der Landesrechnungshöfe bleiben 
unberührt. Sie werden nach den einschlägigen Vor-
schriften der Landesverfassungen und der L andes-
haushaltsordnungen in Ausübung richterlicher Unab-
hängigkeit wahrgenommen. 

Zu Nummer 47 (§ 106) 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschrift wird dahin gehend erweitert, daß auch 
die Entscheidung darüber, welche unabhängige 
Stelle die Jahresrechnung prüfen soll, der Beschluß-
fassung der Vollversammlung vorbehalten bleibt. 
Hiermit wird der Bedeutung dieser Entscheidung 
Rechnung getragen. 

Zu Buchstabe b 

Die Beteiligung von Handwerkskammern an  Gesell-
schaften des p rivaten und öffentlichen Rechts soll der 
Beschlußfassung der Vollversammlung unterstellt 
werden. Hierfür sprechen die wirtschaftliche Bedeu- 
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tung und die Risiken, die mit einer wi rtschaftlichen 
Betätigung verbunden sind. 

Zu Nummer 48 (§ 108) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderungen der Absätze 1 und 2 beruhen auf 
Anpassungen an  die Neufassung des § 90 Abs. 2 
(Erweiterung des Kreises der Mitglieder der H and-
werkskammer). Ferner wird mit der Aufnahme der 
Bezeichnung „Vizepräsident" dem inzwischen übli-
chen Sprachgebrauch Rechnung getragen. 

Mit dem neuen Wahlverfahren für die Vizepräsiden-
ten und übrigen Vorstandsmitglieder soll die bei der 
Mehrzahl der Handwerkskammern praktizierte ein-
vernehmliche gemeinsame Wahl der Organvertreter 
durch die Vollversammlung (Friedenswahl) beibehal-
ten werden. Nur in Konfliktfällen soll nach zwei 
fehlgeschlagenen Wahlgängen sichergestellt werden, 
daß der Mehrheitswille der jeweils betroffenen 
Gruppe zum Tragen kommt und nicht die oberste 
Landesbehörde im Wege der Rechtsaufsicht durch 
Ersatzvornahme tätig werden muß. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Nummer 49 (§ 113) 

Zu Buchstabe a 

Mit dem neuen Absatz 2 wird geregelt, welche Bei-
träge die Handwerkskammer erhebt bzw. erheben 
kann und daß die Beiträge nach der Leistungskraft der 
Kammerzugehörigen gestaffelt werden können. So-
weit die Handwerkskammer ihre Beiträge nach dem 
Gewerbesteuermeßbetrag, Gewerbekapital, Gewer-
beertrag oder Gewerbegewinn bemißt, richtet sich die 
Erteilung von Auskünften über die erforderlichen 
Daten durch die Finanzbehörden nach § 31 der 
Abgabenordnung. Ist Beitragsbemessungsmaßstab 
die Lohnsumme, so ist datenschutzrechtlich die 
Zustimmung der Kammermitglieder erforderlich. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zu Buchstabe a. 

Zu Buchstabe c 

Derzeit kann von der Landesregierung bzw. der 
obersten Landesbehörde nur eine von § 113 Abs. 1 
Satz 1 abweichende Form der Beitragseinziehung, 
nicht dagegen der Beitragsbeitreibung zugelassen 
werden. Die — zwangsweise — Beitreibung muß in 
solchen Fällen stets über die Gemeinden erfolgen. In 
vielen Gemeinden gibt es keine gemeindlichen Voll

-

streckungsbeamten; sie beauftragen die Gerichtsvoll-
zieher. Es soll deshalb die Möglichkeit geschaffen 
werden, daß die Handwerkskammer ermächtigt wird, 
den Gerichtsvollzieher unmittelbar zu beauftragen. 

Zu Nummer 50 (§ 117) 

Der seit 1966 unveränderte Bußgeldrahmen für Ord-
nungswidrigkeiten wegen unberechtigter Hand-
werksausübung wird an die geänderten wirtschaftli-
chen Verhältnisse angepaßt. Hierbei sind nicht nur die 
seitdem eingetretenen Preissteigerungen zu berück-
sichtigen. Von Bedeutung ist vor allem, daß die 
unberechtigte Handwerksausübung seitdem in er-
heblichem Umfang zugenommen hat und aus unbe-
rechtigter Handwerkstätigkeit vielfach in erhebli-
chem Umfang wirtschaftliche Vorteile erzielt werden. 
Die Geldbuße muß zu den geänderten wirtschaftli-
chen Verhältnissen in spürbarer Relation bleiben. Der 
bisherige Bußgeldrahmen bis zu 10 000 DM ist nicht 
mehr angemessen, weil sich die bestehende Andro-
hung in der Praxis als nicht ausreichend erwiesen hat. 
Bei der Anhebung der Bußgelderhebung wird auch 
das Verhältnis zur Bußgeldandrohung des § 1 Gesetz 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit berücksichtigt. 

Zu Nummer 51 (§ 118) 

Verstöße gegen die erweiterte Auskunftspflicht nach 
§ 

 
17 Abs. 1 (vgl. zu Nummer 8 Buchstabe a) und die 

Auskunftspflichten nach § 113 Abs. 2 Satz 6, § 73 
Abs. 2 über Beitragsbemessungsgrundlagen und 
gegen die Verpflichtung, Einsicht in die Bemessungs-
grundlagen zu geben, werden in die Vorschrift als 
Bußgeldtatbestände aufgenommen. 

Zu Nummer 52 (§ 118a) 

Die Vorschrift begründet eine Unterrichtungspflicht 
der zuständigen Behörde an die zuständige H and-
werkskammer über die Einleitung und die abschlie-
ßende Entscheidung von Verfahren wegen Ord-
nungswidrigkeiten nach §§. 117, 118 und in Verfahren 
wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit. 

Zu Nummer 53 (§ 122) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Der Verzicht auf die Übergangsfrist von fünf Jahren 
nach Inkrafttreten einer Änderung der Anlage A, 
innerhalb derer auch Personen aus den bisherigen 
Handwerken als Mitglieder von Gesellen- oder Mei-
sterprüfungsausschüssen berufen werden konnten, 
erhöht die Flexibilität des Besetzungsverfahrens 
gerade bei kleineren und anderen Handwerken, bei 
denen auf ein Altpotential an  Berufsangehörigen 
nicht oder nur in geringem Umfang zurückgegriffen 
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werden kann. Gleichwohl wird die Notwendigkeit, 
die Meister- und Gesellenprüfungsausschüsse mög-
lichst rasch mit nach den neuen Bedingungen qualifi-
zierten Prüfern zu besetzen, aus Gründen der wirt-
schaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und im eigenen 
Interesse des jeweiligen Handwerks gegeben sein. 
Des Anpassungsdrucks einer gesetzlich angeordne-
ten Frist bedarf es daher nicht. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Änderung ist Folge der Ergänzung von § 48 Abs. 4 
um die Ausbildungsberechtigung nach § 22 (vgl. zu 
Nummer 22 Buchstabe b). Der Kreis der Personen, aus 
dem Beisitzer gewonnen werden können, soll hier-
durch erweitert werden. Bislang dürfen nur Beisitzer 
in die Meisterprüfungsausschüsse der durch Tren-
nung oder Zusammenfassung entstandenen Hand-
werke berufen werden, die in dem getrennten oder 
zusammengefaßten Handwerk die Meisterprüfung 
abgelegt haben und mindestens ein Jahr als selbstän-
dige Handwerker tätig waren. Nunmehr sollen auch 
solche Personen prüfen dürfen, die das Recht zum 
Ausbilden von Lehrlingen besitzen. Schwierigkeiten 
bei der Besetzung von Meisterprüfungsausschüssen 
können so abgemildert werden. 

Zu Buchstaben b und c 

Absatz 3 wird gestrichen, weil die Regelung gegen-
standslos ist. Im übrigen handelt es sich um Folgeän-
derungen. 

Zu Nummer 54 (§ 127) 

Mit dem Wegfall der Berlin-Klausel und des § 128 
entfällt der Vierte Abschnitt als solcher. 

Zu Nummer 55 (Anlage C) 

Mit den Änderungen der Anlage C wird die Wahlord-
nung für die Wahlen der Mitglieder der Vollversamm-
lung der Handwerkskammer an  die geänderten orga-
nisationsrechtlichen Vorschriften über die Mitwir-
kung der Arbeitnehmer in der Selbstverwaltung des 
Handwerks angepaßt und vereinfacht. Außerdem 
werden die erforderlichen datenschutzrechtlichen 
Regelungen getroffen. 

Zu Nummer 56 (Anlage D) 

Die neu eingefügte Anlage D regelt die Art der 
personenbezogenen Daten in der Handwerksrolle 
(Abschnitt I), in dem Verzeichnis der Inhaber hand-
werksähnlicher Betriebe (Abschnitt II) und in der 
Lehrlingsrolle (Abschnitt III). 

Zu Nummer 57 

Die Änderung der bezeichneten Vorschriften trägt 
dem Beschluß der Bundesregierung vom 20. Januar 
1993 (GMBl. S. 46) zur Einführung der sächlichen 
Bezeichnungsform für die Bundesministerier Rech-
nung. Soweit im übrigen in Artikel 1 darüber hinaus 
Vorschriften geändert werden, wird die entspre-
chende Anpassung in die Änderung der Vorschrift 
einbezogen. 

Zu Nummer 58 (§ 1 Abs. 3, § 18 Abs. 3) 

Siehe Begründung zu Nummer 57. 

Zu Artikel 2 

Die Verordnung über gemeinsame Anforderungen in 
der Meisterprüfung im Handwerk vom 12.. Dezember 
1972 (BGBl. I S. 2381) wird an die neue Rechtslage des 
§ 46 Abs. 2 HwO angepaßt. Dabei wird klargestellt, 
daß bei der Prüfung der Kenntnisse im „Rechts- und 
Sozialwesen" keine überzogenen Anforderungen 
gestellt werden dürfen. 

Zu Nummer 1 (§ 1 Abs. 1) 

Vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nr. 20 Buch-
stabe a (§ 46). 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Nach § 46 Abs. 2 HwO (neu) werden die vier Teile der 
Meisterprüfung künftig als verwaltungsverfahrens-
mäßig selbständige Teile abgelegt. Da — theore-
tisch — bis zu vier verschiedene Meisterprüfungsaus-
schüsse tätig werden können, muß auch bestimmt 
werden, daß über die einzelnen Prüfungsteile ein 
Zeugnis zu erteilen ist, und muß eine Regelung 
getroffen werden, wer das Gesamtzeugnis (Meister-
brief) ausstellt. 

Zu Nummer 3 (§ 4 Abs. 1 Nr. 3) 

Das Prüfungsfach „Rechts- und Sozialwesen" als 
eines der drei Prüfungsfächer im Prüfungsteil III 
(wirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse) wird auf 
Grundzüge dieses Bereiches beschränkt. Damit wird 
das Anforderungsniveau klargestellt, das in diesem 
Prüfungsfach nicht überschritten werden darf. 

Zu Artikel 3 

Die Neufassung von § 3 der EWG/EWR-Handwerk-
Verordnung dient der Umsetzung der zweiten Aner-
kennungs-Richtlinie (Richtlinie 92/51/EWG des Rates 
vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine 
Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungs- 
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nachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG), 
die — wie auch bei den bisherigen Richtlinien — im 
Wege der Erteilung einer Ausnahmebewilligung nach 
§ 9 HwO erfolgen soll. Diese Richtlinie ist im Bereich 
der Handwerke nur hinsichtlich der Gesundheits-
handwerke umzusetzen, da für die übrigen Hand-
werke die insoweit geltenden früheren Richtlinien 
bereits auf der Grundlage des § 9 HwO in der 
Verordnung umgesetzt worden sind. 

Anträge auf Anerkennung eines Befähigungsnach-
weises nach der zweiten Anerkennungsrichtlinie 
müssen von den zuständigen Stellen innerhalb von 
vier Monaten bearbeitet werden. Zuständige Stelle ist 
die höhere Verwaltungsbehörde. 

Staatsangehörige aus anderen EG-Mitgliedstaaten 
und anderen EWR-Vertragsstaaten haben nach Maß-
gabe der Vorschrift einen Rechtsanspruch auf Ertei-
lung einer Ausnahmebewilligung. Da die EG-Kom-
mission in Vorbereitung der Richtlinie keine umfas-
senden Untersuchungen über die Ausbildungsgänge 
in den einzelnen Mitgliedstaaten angestellt hat, wird 
es in der Praxis schwierig sein festzustellen, ob zwi-
schen den Ausbildungen in der Bundesrepublik 
Deutschland und in den betreffenden anderen Staaten 
wesentliche Unterschiede bestehen. Um der Verwal-
tungspraxis entsprechenden Raum zu geben, kann die 
Umsetzung der Richtlinie im Rahmen der EWG/ 
EWR-Handwerk-Verordnung deshalb nur in allge-
meiner Form getroffen werden. 

Das Führen des Meistertitels und die Berechtigung 
zum Ausbilden sind mit Erteilung einer Ausnahmebe-
willigung nach § 3 der EWG/EWR-Handwerk-Verord-
nung nicht verbunden. Die Bundesregierung hat ihre 
diesbezügliche Haltung in einer Protokollerklärung 
zur Entscheidung des Ministers über die zweite Aner-
kennungsrichtlinie deutlich gemacht. Die EG-Kom-
mission vertritt zu dieser Frage eine abweichende 
Auffassung. 

Da der neugefaßte § 3 der Verordnung mit dem 
Hinweis auf § 7 Abs. 3 auch auf den dort aufgeführten 
§ 8 HwO verweist, und im übrigen nach § 9 Satz 2 
HwO der § 8 Abs. 2 bis 4 HwO Anwendung findet, ist 
die zuständige Handwerkskammer auch vor einer 
Entscheidung nach § 3 der EWG/EWR-Handwerk-
Verordnung zu hören (§ 8 Abs. 3 Satz 1 HwO). 

Zu Artikel 4 

Mit Artikel 4 wird ermöglicht, daß die auf Artikel 2 und 
Artikel 3 beruhenden Teile der dort genannten und 

durch diese Artikel geänderten Verordnungen durch 
Rechtsverordnung wieder geändert werden können. 

Zu Artikel 5 

Die Nummern 1 bis 3 dienen der Anpassung des 
Berufsbildungsgesetzes an die geänderten Vorschrif-
ten der Handwerksordnung. 

In Nummer 4 (§ 112) werden durch die Europaklausel 
die erste und die zweite EG-Anerkennungsrichtlinie 
umgesetzt. Durch Hinweis auf § 40 Abs. 2 wird 
klargestellt, daß bei Zulassung zur Abschlußprüfung 
— entsprechend der Neufassung von § 37 Abs. 2 — 
auch Kenntnisse und Fertigkeiten zu berücksichtigen 
sind, die ganz oder teilweise im Ausland erhoben 
worden sind. Die übrigen Verweisungen beziehen 
sich auf die jeweilige Ausbildungsberechtigung. Im 
übrigen gelten die Ausführungen unter Abschnitt III 
zu Artikel 3 entsprechend. 

Zu Artikel 6 

Artikel 6 trifft die erforderliche Übergangsvorschrift 
für Wahlen zu Vollversammlungen von Handwerks-
kammern, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bereits mit der Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen ausgeschrieben worden sind. Diese 
sind nach den bisherigen Vorschriften zu Ende zu 
führen, wenn zwischen der Aufforderung zur Einrei-
chung von Wahlvorschlägen und dem Wahltag nicht 
mehr als vier Monate liegen. 

Zu Artikel 7 

Artikel 7 ermächtigt das Bundesministerium für Wirt-
schaft zur Neubekanntmachung der novellierten 
Handwerksordnung. 

Zu Artikel 8 

Die Vorschrift regelt den Zeitpunkt für das Inkrafttre-
ten. 

 


